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2 Plausföilitätsprüfung Einzphqndert- undZentrenkonzept Stadt
Sinzig

2.1 Datengrundlagen des EHK Sinzig 2016

Sachverhalt

Ausfühdiche Abhandlung zu historischen Entwicklung der Stadt Sinzig (S. 5 - 36).

Negative Pendlerbilanz: 4.920 Auspendler zu 1.880 Einpendlern (Stand: 30.06.2014) (S.
39).

Bevölkerungsangaben nach Gesamtstadt (17.846 Einwohner) sowie Ortsteilen, genann-
te Quelle hierzu: Stadt Sinzig 01.04.2015 (S. 36).

,,Zu der ginvyohnqrprqgno@ ? 5t@df 5irgiq k4inn gnqmqnpn /«eine Aupkunft gegeben
werden, da aktuelle Zahlen dem Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz erst im Okto-

ber 2015 vor/iegen werden. Der einzige bereitgesteflte Datensaü bezieht sich auf den
gesamten Kreis Ahrwei/er, wo von einem Rückgang der Bevö/kemng bis 2035 zwischen
gut 4.mO und 9.000 Einwohnern ausgegangen wird. Diese Ptvgnose kann a//erdings
nid»t lm%ig auf Sinzig übmlrayn werden, da die Einwohnerentwick/ung hier in den
/emen zehn Jahren sb»bff war und si& zwischen 17. 000 und 18. mO eingependelt hat"
(S. 40/41).

Sachverhaltseinordnung

Die über 30-seitige Abhandlung zur historischen Entwicklung von Sinzig wird hier
nicht näher beleuchtet, da eine Relevanz für die Zielstellungen und konzeptionellen
Bestandteile des Einzelhandels- und Zentrenkonzept nicht gegeben ist.

Die Pendlerbilanz' ist, wie von bdS Kommunalberatung dargestellt, negativ (S. 39).
1.966 Einpendler stehen 4.987 Auspendlern (Stand 30.06.2015) gegenüber (negatives
Pendlersaldo: 3.021). Die Auspendler dürFten sich teilweise auch in den Kommunen ih-
res jeweiligen Arbeitsplatzes bzw. auf dem Arbeitsweg versorgen, so dass dies bei der
Ermittlung von Verkaufsflächenpotenzialen oder konzeptionellen Zielstellungen für die
Weiterentwicklung des Einzelhandels in Sinzig bprrairkeiirhtigt werden sollte. Die negati-
ve Pendlerbilanz wird jedoch im EHK Sinzig 2016 nicht weiter berücksichtigt.

Die Bevölkerung der Stadt Sinzig liegt nach Angaben des Statistischen Landesamtes
mit 17.226 (30.12.2014) bzw. 17.330 (31.12.2015) Einwohner um rd. 600 bzw. rd. 500

Einwohner unter den Angaben der Stadt Sinzig (Stand 01.04.2015). Diese Diskrepanz
wird im EHK Sinzig 2016 nicht weiter thematisiert. Durch die Verwendung der höheren
Einwohnerzahlen der Stadt Sinzig kann es zu Verzerrungen bei regionalen Vergleichen

4 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz: http://www.statistik.rlp.de/home/, Abruf 24.02.2017.
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1 Ausgang :4mw i&:. und ZielsetzunggSSlfllaflOn

In Sinzig ist die Ansiedlung des Nahversorgungszentrums Dreifaltigkeitsweg auf dem Rick-
Gelände nördlich der Innenstadt geplant. Für das geplante Nahversorgungszentrum ist die
Verlagerung und zugleich eine jeweilige Erweiterung von zwei bestehenden Lebensmittel-
märkten (Aldi Süd und Edeka) sowie eines Drogeriemarkts (Rossmann) von ihrem jeweiligen
Standort auf das Rick-Gelände geplant. Neben den drei Verlagerungs- und Erweiterungs-
vorhaben sollen auf dem Rick-Gelände zusätzlich ein Getränkemarkt (trinkgut), ein
Textilfachmarkt (Ernsting's family) sowie ein nicht näher definierter Fachmarkt angesiedelt
werden. Die Gesamtverkaufsfläche für das Nahversorgungszentrum soll 5.438 m2 betragen.

Im Rahmen der Vorhabenplanung wurde das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt
Sinzig aus dem Jahr 2fü0' fortgeschrieben. Nunmehr liegt das im Auftrag der Stadt Sinzig
fortgeschriebene Einzelhandels- und Zentrenkonzept Sbdt Sinzig - Genehmigungsf»ssung
erstellt durch die bdS Kommunalberatung und Einzelhandelsstrukturgutachten, Münster,
mit Datum vom 30. Mai 2016 vor". Seitens der bdS Kommunalberatung und Einzelhandels-
strukturgutachten, Münster, wurde mit Datum vom 03. November 2016 zudem die
Verträgflchkeitsgutachten / Auswirkungsana/yse Sinzig - Nahversorgungszentntm Dreifal-
Ugkeibwe51 erstellt.

Stadt + Handel wurde beauftragt, die wesentlichen Annahmen und Parameter sowohl des
EHK Sinzig 2016 wie auch des VG Sinzig 2016 zu überprüfen und kritisch zu würdigen.
Hierbei ist insbesondere die konzeptionelle Einordnung des Vorhabenstandorts Rick-
Gelände als Teil des ZVB Innenstadt Sinzig nach dem EHK Sinzig 2016 bewertungsrelevant.
Nachfolgend werden daher die wesentlichen Annahmen, Parameter, Bewertungsgrundla-
gen sowie Schlussfolgerungen sowohl des EHK Sinzig 2016 wie auch des VG Sinzig 2016
dahingehend geprföt, ob diese sachlich korrekt, nachvollziehbar und plausibel sind. Auf
dieser Bewertungsgrundlage erfolgt sodann eine abschließende Einordnung ob beide Gut-
achten grundsätzlich plausibel und valide und somit geeignet sind, als Grundlage im
Rahmen des Bauleitplanverfahrens für das Vorhaben Nahversorgungszentrum Dreifaltig-
keitsweg zu fungieren.

1

2

3

Enzelhande/smuktumna/yse und Zentrenkonzept für die Stadt Sinz%, Markt und Standort Beratungsgesell-
schaft mbH, Erlagen, 26. März 2010.

Im Nachfolgenden abgekürzt als EHK Sinzig 2016.

Im Nachfolgenden abgekürzt als VG Sinzig 201 6.
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und Bezügen kommen. Das Kaufkraftpotenzial der Stadt wird unter Verwendung der
Einwohnerdaten der Stadt Sinzig höher ausfallen, als unter Verwendung der Daten des
Statistischen Landesamtes.

m

m

Warum im EHK Sinzig 2016, welches mit dem Datum 30. Mai 2016 versehen ist, keine
aktuellen Zahlen zur Einwohnerentwicklung verwendet worden sind, kann nicht nach-
vollzogen werden: Selbst unter dem Verweis, dass aktuelle Zahlen des Statistischen
Landesamts Rheinland-Pfalz erst im Oktober 2015 vorliegen würden, hätten entweder
vorliegende Daten der Stadt oder ältere des Statistischen Landesamtes verwendet
werden können. Da das EHK Sinzig 2016 das Datum 30. Mai 2016 trägt, hätten die ent-
sprechenden Prognosezahlen des Statistischen Landesamtes zwischen Oktober und
Mai in das EHK Sinzig 2016 eingearbeitet oder mindestens im Hinblick auf die Bedeu-
tung für das Konzept und die darauf aufbauenden Standorteinschätzungen gewürdigt
werden können. Dies insbesondere aufgrund der Tatsache, dass für die Stadt Sinzig
nach dem Statistischen LandesamtS ein deutlicher Bevölkerungsrückgang von rd. 2,6 %
vom Basisjahr 2013 (17.135 Einwohner) auf 16.681 Einwohner (- 454) angegeben wird.
Augenscheinlich wurde der Bericht bzw. der entsprechende Berichtsteil seit spätestens
Oktober 2015 nicht mehr aktualisiert. Dies erscheint aus fachgutachterlicher Sicht nicht
nachvollziehbar bzw. deutet darauf hin, dass der fachgutachterlichen Sorgfaltspflicht
bei der Erarbeitung des EHK Sinzig 2016 zumindest an dieser Stelle nicht ausreichend
Rechnung getragen wurde.

Die negative Bevölkerungsentwicklung wirkt sich ebenfalls negativ auf das einzelhan-
delsbpzogpine Kaufkraftvolumen in Sinzig aus. Eine entsprechende negative
Bevölkerungsentwicklung ist gemäf3 dem Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz auch
für die benachbarten Kommunen bzw. den Landkreis Ahrweiler anzunehmen.

Im Hinblick auf eine belastbare Prognose von Verkaufsflächenpotenzialen und darauf
aufbauend der absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Wirkung von Einzelhandels-
vorhaben ist der Aspekt der Bevölkerungs- und Kaufkraftentwicklung in der Stadt
Sinzig unbedingt zu beachten. Eine entsprechende ,,Prognosepflicht" im Zusammen-
hang mit der Bewertung von Einzelhandelsvorhaben wurde zuletzt gerichtlich nochmals
bestätigt'.

Zusammenfassende Bewertung

Die Darstellung der deutlich negativen Pendlerbilanz ist korrekt und nachvollziehbar.

Aktuelle Daten zur Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Sinzig werden im EHK Sinzig
2fü6 jedoch nicht ausreichend berücksichtigt. Die im EHK Sinzig 2016 verwendeten

s

b

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz: http://www.statistik.dp.de/home/, Stadt Sinzig Demographischer
Waridel: Bevölkerung 2000, 2013 und 2035 nach Hauptaltersgruppen, Abruf 24.02.2017.

Huma-Urteil, OVG NRW .12.2015 - AZ 10 D 91/1 3.NE.
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Einwohnerzahlen der Stadt Sinzig sind deutlich höher als die des Statistischen Landes-
amtes.

Sowohl die Verwendung der (höheren) Einwohnerzahlen der Stadt Sinzig als auch die
Vernachlä;qigung der negativen Bevölkerungsentwicklung und der negativen Pendler-
bilanz kann im Rahmen der Ermittlung von Verkaufsfüchenpotenzialen oder konzep-
tionellen Zielstellungen für die Weiterentwicklung des Einzelhandels in Sinzig zu Fehl-
einschätzungen bzw. zur Überschätzungen von Potenzialen führen.

2.2 Einzelhandelsrelevante Kennziffern

Sachverhalt

Die Angebots- und Nachfrageanalyse im EHK Sinzig 2016 wird im Wesentlichen in Ka-
pitel 4.5 dargestellt (S. 42f). Als Einleitung steht in diesem Kapitel: ,,Ausgehend von
folgenden Kennziffern soH im Ansch/uss eine kleinräumige Analyse der Standortmerk-
ma/e des Sinziger Einze/handds erfo/gen. Die Zah/en zu Umsaü und Kaufkraft basieren
auf Daten der GfK, die Einwohnerzah/ auf Angaben der Sbdt Sinzig und die F/ächen-
größen und sonstigen Angaben zu den Einze/händlern auf eigenen Erhebungen und
Begehungen." (S. 42).

In Kapitel 4.5.2 Nachfrageanalyse wird klargestellt: ,,Neben dem in dem vomusgegan-
genen Kapite/ besd»riebenen Angebot spielt natür/ich audi die Seite der Nachfrage
eine große RoHe. So sind die nachfo/genden Berechnungen [!entralitätsberechnungen,
a. d. V.] auf Grundlage von Werten der GfK erfolgt." (S. 50).

Folgende, wesentliche einzelhandelsrelevante Kennziffern werden im EHK Sinzig 2016
angegeben:

4
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Wesentliche einzelhandelsrelevante Kennziffern EHK Sinzig 2016
ffi

Wert Quelle HK Sinziq 2016

Tabelle 1:

KennzdfiIff0rn

Umsatz gesamt (Basisdaten GfK)
in Mio. Euro

Einwohner (2015)

Kaufkraft/Einwohner in Euro

Kaufkraft gesamt in Mio. Euro

Zentralität gesamt in %

Kurzfristiger

Mittelfristiger

Langfristiger
GESAMT

Nahrungs- und Genussmittel
Gesamt

ZVB 2016"

S. 42/5192,9

S. 42

S. 42

S. 4215l

S. 50/51

17.846

5.451

97,3

96

101

130

38

96

106

30.296/100

14.246/47

Sinzig: 1,7F3

Bundesdurd»sd»nitt: 1,3 - 1,5

Sinzig: 0,46

8undp«;durchschnitt:(04 - Q5

't
m
v

lZentralität

in%
S. 50/51

S. 42

S. 45

S. 42/83

S. 42

S. 42/43

S. 42/43

VKF in m2 / in %

VKF/Einwohner
in m2 VKF/Einwohner

VKF Lebensmittel/Einwohner
in 2 VKF/Einwohner

e-Flächenproduktivität gesamt
in Euro/m2 VKF

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis EHK Sinzig 2016, S. 42, 43, 51, 83.
* ohne Nahversorgungszentrum Dreifaltigkeitsweg.

Für die Bestandsstrukturen erfolgt in Tabelle 4 (S. 51) eine nach Warengruppe detail-
lierte Übersicht nach VKF, Kaufkraft, Bruttojahresumsatz und Zentralität.

Die Zentralitäten in Sinzig werden im EHK Sinzig 2016 wie folgt beurteilt: ,,Die Ge-
samtkaufkraft der Bevö/kerung Sinzigs liegt bei 97,3 Mio. €. Daran gemessen ergibt
si«h ein ZenüalitäL;wert von 96 %. Aufgetei/t auf die Bedarf;bereiche /iegen die Zentra-
litäbwerte bei 101 % (kurzfristiger Bedarf), 130 % (mittelfristiger Bedarf) und 38 %
(/angfristiger Bedarf). Diese Zentralitätswerte /iegen für ein Mittelzenüum im mitt/eren
Bereidi, gerade der /angfristige Bedarf;bereich kann und so//te mindestens auf 50 %
wachsen. Ein angesüebtes Zte/ muss sein, dass jedes S«:»rtiment zu 100 % der eigenen
Bevö/kemng angeboten und auch von dieser angenommen wird" (S. 50).

Die Verkaufsflächenausstattung in Sinzig wird wie folgt beurteilt: ,,Für ein kleines Mit-
te/zenüum wie Sinzig ist eine Verkaufsflächenaussbttung im Bereich 1,5 - 2,0 m/Ew.
ein durchs«:hnitdicher und angemessener Wert." (S. 83).

S. 423.067

Sachverhaltseinordnung

Die Ausführungen im EHK Sinzig 2016 zu den dargestellten Bestandsumsätzen und
Zentralitäten des Einzelhandels in Sinzig machen deutlich, dass eine eigenständige Be-

5
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rechnung der Bestandsurnsätze auf Basis der selbst durchgeführten Bestandserhebung
des Einzelhandels in Sinzig nicht stattgefunden hat, sondern die Daten der GfK aus
dem Jahr 2014 hierfür verwendet wurden. Inwieweit diese Daten der GfK außer der

Anpassung an aktuellere (jedoch nicht aktuellste) Einwohner?ahlen (vgl. Quelle Tabelle
4, S. 51) im Rahmen des EHK Sinzig 2016 weiter bearbeitet wurden, ist nicht ersichtlich
und kann auch nicht nachvollzogen werden, da außer der Nennung der Werte GfK
2014 auch keine Quellenangabe zur GfK-Datengrundlage - auch nicht im Literaturver-
zeichnis - erfolgt und somit auch die Ausgangszahlen nicht nachvollzogen werderi
können.

u

s

s

Die seitens des Gutachters verwendeten Umsatzangaben der GfK basieren u. a. auf
Steuerstatistiken. Dies führt regelmäßig zu der Fragestellung, ob die konkrete Situation
vor Ort hinreichend Beachtung finden kann, insbesondere da nicht von allen Unter-
nehmen entsprechende Angaben vorliegen oder vorliegende Angaben (bspw. bei
Lebensmitteldiscountern) i. d. R. nicht für Einzelfilialen vorliegen, sondern nur auf Regi-
onaleben ausgewiesen werden und demnach für die kommunale Ebene keinen
belastbaren Ansatz liefern. Insofern ist eine fachgutachterlich übliche Methode, eine
Umsat?schätzung auf Basis der Vor-Ort-Erhebung der Bestandsstrukturen unter Beach-
tung der sortimentsbezogenen Verkaufsflächen und der konkreten Standortrahmen-
bedingungen der Betriebe durchzuführen, um ein ortsbezogenes belasföares Ergebnis
zu generieren. Eine entsprechende Methode findet in den Einzelhandelskonzepten
oder Einzelfallbewertungen der einschlägigen Standortberatungs-, Planung- und
Marktforschungsinstitute daher nahezu durchgängig Anwendung.

Es bleibt unklar, weshalb diese Methode im EHK Sinzig 2016 nicht zur Anwendung
kommt. Im Ergebnis liefert aber die von bdS Kommunalberatung vorgenommene Um-
satzschätzung nach fachlichem Dafürhalten keine belastbare Grundlage für die
Entwicklungsprognosen/-szenarien für den Sinziger Einzelhandel und darauf aufbauen-
de Vorhabenbewertungen.

Zudem liegen durch die Verwendung der GfK-Umsatzzahlen keine lagespezifisch kon-
kretisierten Umsatzwerte vor. Diese stellen aber eine wesentliche Grundlage für eine
sachgerechte und valide Bewertung der Auswirkungen des geplanten Nahversor-
gungszentrums Dreifaltigkeitsweg dar. Somit ist nicht auszuschließen, dass bereits in
der Datenbasis des EHK Sinzig 2016 ein gravierender Mangel vorliegt, der sich dem-
nach direkt auf das VG Sinzig 2016 überträgt.

Die Bewertung der Zentralitätswerte des EHK Sinzig 2016 ist wie folgt einzuordnen:
Eine Zentralität von rd. 101 % im kurzfristigen Bedarfsbereich und insbesondere von rd.
106 % in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel bedeutet trotz der der ausge-
prägten Wettbewerbsstrukturen im regionalen Umfeld wie auch des sehr deutlichen
negativen Pendlersaldos (-3.021; vgl. Kapitel 2.1) Kaufkraftzuflüsse. Kaufkraftzuflüsse
nach Sinzig im kurzfristigen Bedarfsbereich erscheinen zwar vor dem Hintergrund der
Bestandsstrukturen in Sinzig plausibel. Da jedoch durch die Verwendung der GfK-

6
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Umsatzzahlen ein gravierender Mangel bei den Bestandsumsätzen nicht ausgeschlos-
sen werden kann, können auch die Zentralitäten des EHK Sinzig 2016, welche sich aus
Umsatz und Kaufkraft berechnen, nicht als abschlief3end valide eingeordnet werden.
Vor diesem Hintergrund sind auch die Zentralitäten des mittel- und langfristigen Be-
darfsbereichs nach dem EHK Sinzig 2016 zu werten. Auf dieser nicht validen Basis sind
die Schlussfolgerungen des EHK Sinzig 2016, dass grundsätzlich alle Warengruppen
(mit Ausnahme der Warengruppen Pflanzen/Gartenbedarf, Baumarktsortiment i. e. S.
und GPK/Hausrat/Einrichtungszubehör) als ausbaufähig eingestuft werden, noch nach-
vollziehbar. Die im EHK Sinzig 2016 formulierte Zielstellung, in Sinzig eine Zentralität in
allen Warengruppen von 100 % zu erreichen, ist jedoch als nicht realistisch einzustufen.
Hierbei wird zum einen die regionale wie auch z. T. überregionale intensive Wettbe-
werbssituation mit den umliegend Mittel- und Oberzentren (Koblenz, Bonn, Köln)
verkannt. Zum anderen werden die allgemeinen aktuellen Trends der stationären Ein-
zelhandelsentwicklung, bspw. die anhaltende Fokussierung von filialisierten Einzel-
handelsbetrieben auf attraktive Lagen in den Innenstädten der Oberzentren und
Metropolen oder Fachmarkt- und Einkaufszentren nicht berücksichtigt. Insbesondere
wird jedoch auch der stetig wachsende Online-Handel augenscheinlich komplett aus-
geblendet. Somit ist die angegebene Zielzentralität von 100 % für alle Warengruppen
nicht realitätsnah erreichbar.

Die Verkaufsflächenausstattung in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel liegt
nach dem EHK Sinzig 2016 bei rd. 0,46 m2 VKF NuG/Einwohner, dieser Wert ist als
überdurchschnittlich im Vergleich zum Bundesdurchschnitt (= 0,40 m2 VKF NuG/Ein-
wohnery) Zu werten. Sowohl die aktuelle VKF-Ausstattung als auch die Zentralität -
wenngleich diese auf Basis der zugrunde liegenden Umsatzermittlungsmethodik (s. o.)
allenfalls als Anhaltswert gewertet werden darf - zeigen eine quantitativ gute Versor-
gungssituation in Sinzig an. Die Werte machen deutlich, dass angesichts der
reglementierenden Rahmenbedingungen (Einwohnerrückgang und negativer Pendler-
saldo) zusätzliche Verkaufsflächen kaum zu einer weiteren Steigerung der derzeitigen
Zentralität führen werden, sondern maßgeblich Umsatzumverteilungen in Sinzig auslö-
sen werden. Diese treffen auf ein quantitativ bereits überdurchschnittlich besetztes
Marktumfeld, so dass absehbar mit Marktaufgaben zu rechnen wäre.

Zusammenfassende Bewertung

Als erster wesentlädher Mangel bei der Darstellung und Bewertung der einzelhandelsre-
levanten Kennziffern ist herauszustellen, dass im EHK Sinzig 20"I6 offensichtlich keine

eigene Berechnung der Umsätze der Bestandsbetriebe vorgenommen wurde, sondern
auf Bestandumsätze der GfK für Sinzig zurückgegriffen wurde. Somit dürften auch kei-

7 Quelle: Eigene Berechnung auf Basis EHI 2015: EHI handelsdaten aktuell 2015, S. 92.
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ne Umsatzschätzungen für Einzelbetriebe bzw. städtebauliche Lagen vorliegen, zumin-
dest wird dies im EHK Sinzig 2016 nicht ersichtlich.

Eine zumindest lagebezogene Umsatzdarstellung stellt eine wesentliche Grundlage für
eine sachgerechte und valide Bewertung der Auswirkungen eines geplanten Einzelhan-
delsvorhabens dar. Somit ist nicht auszuschließen, dass bererts in der Datenbasis des

EHK Sinzig 201 6 ein gravierender Mangel vorliegt, der sich demnach direkt auf das VG
Sinzig 201 6 überträgt.

Die Werte machen deutlich, dass angesichts der reglementierenden Rahmenbedingun-
gen (Einwohnerrückgang und negativer Pendlersaldo) zusätzliche Verkaufsflächen kaum
zu eäner weiteren Steigerung der derzeitigen Zentralität führen werden, sondern maß-
geblich Umsatzumverteilungen in Sinzig auslösen werden. Diese tretfen auf ein
quantRativ bereäts überdurchschnittlich besetztes Marktumfeld, so dass absehbar mit
Marktaufgaben zu rechnen wäre.

2.3 Zentrale Versorgungsfüreiche in Sinzig

2.3.1 Anforderungen an zentrale Versorgungsbereiche

An die Bestimmung bzw. Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche (ZVB) werden recht-
liche Anforderungen gestellt, die sich aus den bundesrechtlichen Normen und vor allem aus
der aktuellen Rechtsprechung ergeben.

Der Bundesgesetzgeber erläutert zu ZVB, dass sich ihre Festlegung

aus planerischen Festsetzungen in Bauleitplänen und Festlegungen in Raumordnungs-
plänen,

aus sonstigen städtebaulichen oder raumordnerischen Konzepten (also insbesondere
Einzelhandelskonzepten) oder

aus nachvollziehbar eindeutigen tatsächlichen Verhältnissen ergeben kann8.

Nach Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind ZVB i. S. d. § 34 Abs. 3 BauGB
räumlich abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde, denen aufgrund vorhandener Einzelhan-
delsnut?ungen - häufig ergänzt durch diverse Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe -
eine Versorgungsfunktion über den unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt9.

Bei der Beurteilung, ob ein Versorgungsbereich einen ZVB i. S d. § 34 Abs. 3 BauGB
bildet, bedarf es einer wertenden Gesamtbetrachtung der städtebaulich relevanten Gege-
benheiten. Entscheidend für die Abgrenzung eines ZVB ist, dass der Bereich eine für die

W

ß

9

Vgl. Begründung zum Europarechtsanpassungsgesetz Bau 2004. Bundestagsdrucksache 1 5/2250, S. 54.

Vgl. BVerwG Urteil 11. Oktober 2007 - AZ:4 C 7.07.
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Versorgung der Bevölkerung in einem bestimmten Einzugsbereich zentrale Funktion hat
und die Gesamtheit der dort vorhandenen baulichen Anlagen aufgrund ihrer Zuordnung in-
nerhalb des räumlichen Bereichs und auf Grund ihrer verkehrsmäßigen Erschließung und
verkehrlichen Anbindung in der Lage sind, den Zweck eines ZVB - sei es auch nur die Si-
cherstellung der Grund- oder Nahversorgung - zu erfüllenlo.

Die Funktionszuweisung eines ZVB sefö demnach eine ipteqrierte Laqe voraus. Ein isolier-
ter Standort mit einzelnen Einzelhandelsbetrieben bildet keinen ZVB, auch wenn dieser

über einen weiteren Einzugsbereich verfügt und eine beachtliche Versorgungsfunktion er-
füllt".

1st die Definition und hierarchische Struktur von ZVB durch die erläuterte Rechtsprechung

hinreichend gegeben, fehlen allgemein gültige Kriterien für eine räumliche Abgrenzung.
Insbesondere für die Abgrenzung eines ZVB im Rahmen von Einzelhandelskonzepten sind
diese unabdingbar, um eine transparente Vorgehensweise zu gewährleisten. In diesem Zu-
sammenhang ist der konkrete Bezugsraum für die vom Gesetzgeber vorgpeiphpne
Schutzfunktion zu berücksichtigen. Wird im Rahmen des § 34 Abs. 3 BauGB auf die fakti-
schen (fötsächlichen) Gegebenheiten abgestellt, ist hiervon abweichend bei der
Abgrenzung von ZVB im Rahmen eines Einzelhandelskonzeptes auch der Erhalt und die
Entwicklung'2 solcher zu betrachten.

Im Rahmen der Abgrenzung ZVB sind daher - ausgehend von der Leitfunktion des Einzel-
handels unter Berücksichtigung einer gewissen erforderlichen Nutzungsmischung und -
dichte - folgende Kriterien zur Festlegung für ZVB zugrunde zu legen:

Aspekte des Einzelhandels:

v Warenspektrum, Branchenvielfalt, räumliche Dichte und Anordnung des Einzelhan-
delsbesatzes,

a aktuelle und/oder zukünftig vorgesehene Versorgungsfunktion des Zentrums (räum-
lich und funktional),

Sonstige Aspekte:

a Art und Dichte ergänzender öffentlicher wie privater Einrichtungen (wie etwa Dienst-
leistungen und Verwaltung, Gastronomie, Bildung und Kultur etc.),

o städtebauliche Gestaltung und Dichte, stadthistorische Aspekte sowie Aufenthalts-
qualität des öffentlichen Raums,

o integrierte Lage innerhalb des Siedlungsgebiets,

m

s

'o Vgl. BVerwG Beschluss vom 20. November 2006 - AZ:4 B 50.06.

" Vgl.BVerwGUrteilll.Oktober2007-Al:4C7.07.
12 1. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 4 und 11 BauGB, § 2 Abs. 2 BauGB, § 9 Abs. 2a sowie § 1 1 Abs. 3 BauNVO.

II
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- verkehrliche Einbindung in das ÖPNV-Netz, verkehrliche Erreichbarkeit für sonstige
Verkehrsträger, bedeutende Verkehrsanlagen wie etwa Busbahnhöfe und Stellplatz-
anlagen,

? ggf. Einbezug potenzieller und städtebaulich vertretbarer Entwicklungsareale auch
in Abhängigkeit von der empfohlenen Funktionszuweisung.

Insbesondere für die Ausweisung von Nahversorgungszentren als unterste Hierarchieebene
ZVB werden durch die Rechtsprechung'3 entsprechende ,,Mindestanforderungen" an Nah-
versorgungszentren forrnuliert:

Vorhandensein mindestens eines gröl3eren Nahversorgungsbetriebes;

Versorgungsfunktion, die über den unmittelbaren Nahbereich hinaus wirkt und
zudem von städtebaulichem Gewicht ist.

u

Häufig: Ergänzung des Einzelhandelsangebotes durch zentrenergänzende Funktionen.

Bei nicht gegebenen Voraussetzungen muss die Entwicklung eines zentralen Versor-
gungsbereiches in absehbarer Zeit realisierbar sein.

Eine sinnvolle Begrenzung in ihrer Ausdehnung erfahren ZVB stets dadurch, dass Flächen,
die nicht mehr im unmittelbaren, fußläufig erlebbaren städtebaulich-funktionalen Zusam-
menhang mit den zentralen Bereichen eines Zentrums stehen und deren mögliche
Entwicklung nicht mehr zur Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs ah Ganzem bei-
tragen würden, nicht in die zentralen Versorgungsbereiche einbezogen werden sollten.

Ein Vorhabensföndort kann sich allerdings durchaus auch an einen zentralen Versorgungs-
bereich ,,anschmiegen", ohne direkt an diesen anzugrenzen14, Dann müssen jedoch die
Aspekte der UnterstÜtzungsfunktion eines Vorhabens für den ZVB deutlich nachgewiesen
werden und dies umso so stärker, je weiter der Vorhabenstandort vom ZVB bzw. dessen
zentralen Lagen entfernt liegt.

Als städtebauliche Elarriereri wirken Bahnanlagen, Gewässer, stark befahrene Haupfüer-
kehrsstraßen, Hangkanten, Höhenversätze, nicht zugängliche Areale wie etwa gr6aere
Gewerbebetriebe oder Industrieanlagen usw.

Auf Landesebene greift das LEP IV Rheinland-Pfalz den Begriff der zentralen Versorgungs-
bereiche auf und konkretisiert landesplanerische Ziele und Grundsätze zu Einzel-
handelsstandorten (Z 57 - 61 sowie G 56 - 63). Diese Ziele und Grundsätze müssen in der

kommunalen Bauleitplanung beachtet bzw. berücksichtigt werden. In Z 58, dem städtebau-
lichen Integrationsgebot, wird wie folgt konkretisiert: ,,Die Ansied/ung undErweiterung von
großflä«:higen Einze/hande/sbetrieben mit innenstadtrelevanten Sortimenten ist nur in städ-

I3 BVerwG: Urteil vom 11 . Oktober 2007; BVerwG: Urteil vom 17. Dezember 2009; OVG NRW: Urteil vom
15.02.2012.

14 OVG Niedersachsen: Urteil vom 29. September 2014, Aktenzeichen 1 MN 102/ 14.
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tebau/ich integrierten Bereid»en, daß heißt in Innenstädten und Stadt- sowie Stadt-
tei/zentren, zumssig (städtebauflches Integmtionsgebot). Die smdtebau/ich integrierten
Bereid»e (,zentm/e Versorgungsbereiche? im Sinne des BauGB) sind von den zenüa/en Or-
ten in Abstimmung mit der Regionalp/anung verbind/ich fesüulegen undzu begründen. ..."

2.3.2 ZVB Ortsteil Bad Bodendorf

Sachverhalt

,,Bad Bodendorf ist mit 3.852 Enwohnern zweitgr«aßter Orbtei/ der Stadt Sinzig und
besiüt mit der Hauptsüaße im historisd»en Omkern das Potential für die Definition ei-
nes Zenüalen Versorgungsbereid»es. 12,9 % a//er Einzelhändler der Gesambbdt Sinzig
befinden sich im OT Bad Bodendorf - allerdings ledig/ich 4 9 % der Gesamt-VE Kein
Betrieb verfügt über mehr als 70 m' M" (S. 46).

,,Der Zentrale Versorgungsbereich OT Bad Bodendorf umfasst 159 m2 Vf von insge-
samt 269 m' VF im Ortsteil (591 %). A//erdings /iegen sieben von insgesamt e/f
Einzelhandelsbetrieben im ZVB (63,7 %). Der Zentra/e Versorgungsbereich im OTBad
Bodendorf umfasst den Bereid» ab B266 ink/usive Burg und Bahnhof beiderseib der
Hauptstraße bis Höhe , Obere Horte "/Schübenstmße (siehe Abb. 40)." (S. 46).

Hln der historis«:hen CMsmitte [Bad Bodendorf, a. d. V.], dem Zerdralen Versorgungsbe-
reich, ist kein geeigneter Plab für ein zeitgemäßes stationäres Angebot [Lebensmittel-
markt, a. d. V.] vorhanden." (S. 70).

Sachveföaltseinordnung

Der nach dem EHK Sinzig 2016 ausgewiesene ZVB Ortsteil Bad Bodendorf weist eine
VKF von 159 m2 auf, in diesem sind sieben Einzelhandelsbetriebe ansässig. Im ZVB sind
kein Magnetbetrieb und auch kein großflächiger Nahversorgungsbetrieb angesiedelt.
Es gibt demnach keine Angebotsstrukturen, die über den unmittelbaren Nahbereich
hinaus wirken, zudem sind die Bestandsstrukturen ohne städtebauliches Gewicht.

Nach dem EHK Sinzig 2016 ist im ZVB keine Potenzialfläche für die Ansiedlung eines
(großflächigen) Lebensmittelmarkts vorhanden.

Somit entspricht der ZVB Ortsteil Bad Bodendorf nicht den Anforderungen, die seitens
der Rechtsprechung an einen ZVB gestellt werden: Weder weist er die erfordedichen
Bestandsstrukturen noch die städtebaulichen Qualitäten noch geeignete Entwicklungs-
potenziale und -bereiche auf, welche ihn als ZVB qualifizieren bzw. perspektivisch
qualifizieren könnten.

11
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Zusammenfassende Bewertung

Der ZVB Ortsteil Bad Bodendorf entspricht nicht den Anforderungen, die seitens der
Rechtsprechung an einen ZVB formuliert werden. Die Ausweisung des ZVB Ortsteil Bad
Bodendorf ist nach fachlichem Dafürhalten nicht begründbar.

2.3.3 ZVB Ortsteil Sinzig

Sachverhalt

,,Der seit 2006 geltende Zuschnitt des Zentralen Versorgungsbereiches im OT Sinzig
wurde bei der Forb»ohreibung 2010 bereits um F/äd»en ergänzg die als Gewerbebra-
chen in direkter Nadybarsdiaft zum existierenden z'l/Z? /agen und sich für eine
Neunuüung mit großflädyigem Einzeffiande/ eigneten. Auf dem RWZ-Ge/ände am
Bahnhof entstand so der Kaufland, auf dem Holzwerk Schmickler-Gelände der Rewe.

Damit wurde die Nahversorgung im Sinziger Oslen und Süden maßgeb/ich verbessert
und stabiflsiert. A/lerdings bot der Zusd»nitt des ZVB OT Sinzig danach keine Ergän-
zungsflächen über den Bestand hinaus, die für großflächigen Einzelhandel geeignet
gewesen wären. Stattdessen befanden sich Bereiche mit aussch/ießflch kleintei/iger
Wohnbebauung innerhalb des ZVß in denen weder Einzelhande/ vorhanden nody (ins-
besondere großfläd»ig) wünschenswert war." (S. 72).

Sacheinordnung

Dass die Nahversorgung im Sinziger Osten und Süden durch die Entwicklung der ange-
führten Nutzungen in Zusammenschau mit der Ansiedlung Penny und dm am Bahnhof
gestärkt werden konnte, erscheint nachvollziehbar.

Dass nach der Entwicklung der angesprochen Flächen im ZVB OT Sinzig keine Potenzi-
alflächen für großflächigen Einzelhandels mehr vorhanden waren, erscheint zunächst
korrekt. Dass sich stattdessen im ZVB Bereiche mit kleinteiliger Wohnbebauung befan-
den, in welchen Einzelhandel weder vorhanden noch gewünscht war, deutet darauf hin,
dass der ZVB nicht sachgerecht abgegrenzt wurde. Wesentliche Veränderungen der
Abgrenzung des ZVB Sinzig 2016 gegenüber 2010 können - mit Ausnahrne der Rick-
Fläche - nicht erkannt werden.

Sachverhalt

,, Die Neuabgrenzung des ZVB OT Sinzig ergibt sich aus aktuellen Erfordemissen und
M%lichkeiten. Durch die neue Konkurrenz von Kaufland und insbesondere des neuen
Vo//sotlimenters Rewe hat der bisher im ZVB ge/egene Vo//sortimenter Edeka-Markt in
enbcheidendem Maße an Konkurrenzfähigkeit vedoren. Eine Erweiterung am bisheri-
gen Standort ist nicht mög/ich. Übedegungen seitens Edeka hinsichdich der Jahn-

12
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Wiese wurden von der Stadt Sinzig als Gmndeigentümer abgelehnt. NNt dem Rick-
Gelände am bena«:hbarten Dreifa/ügkeitsweg, einer Industriebrache (ehemaflges Be-
tonwerk) bietet sich ein besser geeigneter Sbandort, dem Edeka-Markt 200 m vom
alten Platz die kBg/ichkeit für einen konkurrenzfähigen Markbauftritt hinsi«:hdict» Ver-
kaufsfläche, Warenpräsentation und umfe/d zu geben. Zug/eich bietet das Ge/ände
den bisher außerhalb an der Kripper Süaße ge/eynen Anbietem Mdi und Rossmann
die Möglichkeig ihrer;eits einen Standort innerhaTo des Zentm/en Versorgungsberei-
ches zu finden und so angeskebte F/ächengrößen (A/di 1.200 m2 l/F statt bisher 799
m2; Rossmann 7m m2statt bisher 5m m2 VF reaflsieren zu können. Durch die Mögflch-
ke@ Edeka im Bereich zu halten und zudem durch zwei Magnetmieter zu erg;inzen,
verbessert und stabilisiert sich die Nahversorgungslage im Sinziger Norden und Nord-
westen. ?(S. 76).

Sacheinordnung

Dass der Betrieb Edeka durch die Entwicklung der beiden Betriebe Kaufland und ,,ins-
besondere" Rewe an Konkurrenzfähigkeit verloren hat, ist nachvollziehbar und
plausibel. Allerdings sind beide Vorhaben im ZVB OT Sinzig gelegen und wurden im
Rahmen der entsprechenden Bauleitplanung genehmigt und somit augenscheinlich als
verträglich bewertet. Diese städtebaulich gewünschten und auch über das Einzelhan-
delskonzept 2010 abgesicherten bzw. implizierten Entwicklungen und die damit
einhergehenden Auswirkungen auf den Betrieb Edeka sodann im EHK Sinzig 2016 als
Begründung für die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts heranzuziehen, er-
scheint wie ein Zirkelschluss.

Ob eine Erweiterung des Edeka-Marktes am Bestandsstandort nicht möglich ist, kann
an dieser Stelle nicht geprüft werden.

Die Möglichkeit, die Betriebe Aldi und Rossmann, die bisher am dezentralen, städte-
baulich nicht integrierten Standort Kripper Straße ansässig sind, in den Bereich Rick-
Gelände zu verlagern, erscheint nur solange sinnvoll und LEP IV konforrn, solange der
Vorhabenstandoit - wie im EHK Sinzig 2016 - dem ZVB OT Sinzig zugerechnet wird.
Dass der Vorhabenstandort des ,Nahversorgungszentrums' Dreifaltigkeitsweg eben
nicht dem ZVB Ortsteil Sinzig zuzuordnen ist, wird nachfolgend noch ausführlich darge-
legt.

Nach dem EHK Sinzig 2016 könnte durch die Entwicklung des ,Nahversorgungszent-
rums' Dreifaltigkeitsweg die Nahversorgung im Sinziger Norden und Nordwesten
gesichert und verbessert werden.
Dass jedoch im Rahmen der Vorhabenplanungen für das ,Nahversorgungszentrum' die
größte Einzelhandelsagglomeration in Sinzig, bestehend aus Lebensmitteldiscounter,
Lebensmittefüollsortimenter, Drogeriefachmarkt, Getränkefachmarkt, Textilfachmarkt
und einem noch nicht näher definierten Fachmarkt mit GVKF von 5.438 m2 (vgl. VG
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s

Sinzig 2016, S. 13 sowie Festsetzungen im Bebauungsplanl5) geschaffen werden soll,
wird bei der positiven Bewertung für die Nahversorgung ausgeblendet.

Im Vergleich zur Voföabenplanung bzw. Fachmarktagglomeration mit einer GVKF
von 5.438 m2 weist die Altstadt bzw. Kernstadt eine VKF von 4.053 m2 auf (EHK
Sinzig 2016, S. 45). Die Fachmarktagglomeration des ,Nahversorgungszentrums'
würde also die VKF der Altstadt um rd. 1.400 m2 übertreffen. Dies deutet, zunächst
ohne Aussage zu rrföglichen absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkun-
gen, auf ein Missverfültnis der perspektivischen Angebotsstrukturen hin. Diese
Tatsache wird jedoch im EHK Sinzig 2016 nicht gewürdigt. Eine Unterstützung der
Angebotsstrukturen in der Altstadt bzw. Kernstadt durch das Vorhaben ist aus
fachgutachterlicher Sidit aufgrund der Vorhabendimensionierung und der Ender-
nung der füiden Lagen nicht zu erwarten.

An keiner Stelle des EHK Sinzig 2016 wird thematisiert, dass nach einer rrföglichen
Verlagerung von Aldi und Rossmann von der Kripper Straße in das ,Nahversor-
gungszentrum' Dreifaltigkeitsweg, Nachnutzungsmöglichkeiten der Altimmobilien
an der Kripper Straße durch Einzelhandelsbetriebe baurechtlich grundsätzlich wei-
ter möglich bleiben. Eine entsprechende bauleitplanerische Neufassung oder
Überplanung des Bereichs Kripper Straße mit dem Ausschluss von zumindest zen-
tren- und nahversorgungsrelevantem Einzelhandel und dadurch ggf. au;gplöte
Probleme wie Rechtsstreitigkeiten oder Entschädigungsansprüche, vverden im EHK
Sinzig 201 6 nicht aufgezeigt.

Sachverhalt

,, Mit der Einzelhandelsnutzung der Gewerbebmche Rick ergibt sich im Nordwesten die
gleiche Magnetwirkung wie im Süden mit dem Rewe, im Osten mit Kauf-
/and/Penny/DM. /nmitten dieser drei angrenzenden großflächigen Enze/handels-
Standorte befindet sich zentral ck;»r Stadbkem mit vor allem kleinteiligem Besab an Ein-
zelhandel Gasüonomie und Dienst/eistung (siehe Abb. 39), ...? (S. 72).

Sacheinordnung

Mit der Einzelhandelsnutzung der Gewerbebrache Rick ergibt sich nicht die gleiche
Magnetwirkung wie an den beiden anderen Standorten im Süden und Osten:

+ Der Standort Rewe (1.600 m2 VKF) ist ein Solitärstandort. So wird er auch im EHK
Sinzig 2016 (S. 81) korrekt bezeichnet. Es ist demnach sachlich falsch, dem Standort
Rewe die gleiche Magnetwirkung wie dem ,Nahversorgungszentrum' bzw. der

15 B.K.S. Ing.-Ges. für Stadtplanung, Raum und Umweltplanung mbh, Tr:er: Stadt Sinzig - Begründung zum
Bebauungsplan ,,Gebiet zwischen Kölner Straße, Albert-Schweitzer-Straße, Ahr und Dreifaltigkeitsweg",
Stand 07.11 .2016.
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Fachmarktagglomeration Dreifaltigkeitsweg mit 5.438 m2 VKF bzw. mindestens sie-
ben Betrieben zuzuschreiben.

Bei dem Sföndort Kaufland/Penny/dm handelt es sich aus fachgutachtedicher Sicht
nicht um einen mit dem Vorhaben vergleichbaren Standort. Der Verbrauchermarkt
Kaufland liegt östlich der Bahntrasse, die Betriebe Penny und dm westlich davon.
Die Bahntrasse stellt eine deutliche städtebauliche Barriere dar: Eine Querungsmög-
lichkeit für den MIV und Fahrradverkehr ist von der westlichen Seite (Standorte
Penny, dm) nur durch die Linzer Stral3e, welche eine verschleifte Bahnüberführung
(Brücke) bis zum Kreuzungsbereich mit der Industriestraße ausbildet, gegeben. Al-
lerdings beträgt die Fahrentfernung Aus-/Einfahrt Parkplat? Penny bis Aus-/Einfahrt
Parkplatz Kai.fland rd. 650 m. Ein funktionsfähige und barrierefreie fußläufige An-
bindung ist ebenfalls zwischen den beiden Bereichen nicht vorhanden: aktuell
besteht nur eine Verbindung durch einen engen, verschmutzten und mit steilen
Treppenauf-/-abgängen versehene Fußgängertunnel, welcher vorrangig der Er-
schließung der Bahnsteige dient. Allerdings wurde anscheinend schon während der
sehr kontroversen Diskussion um die Ansiedlung des Kaufland eine entsprechend
großzügige städtebaulich-funktionale Verbindung in Aussicht gestellt, die allerdings
noch nicht umgesetzt ist: ,,Allerdings besteht hier noch hoher Optimierungsbedarf
insbesondere hinsichdid» der fuß/äufigen Verbindung der Anbieter. So feh/t bis/ang
der barrierefreie Fußgänger- und Fahrradhinne/ unter der Bahn auf Höhe des Bahn-
hof;, um Kaufland mit DM und Hagebau ah einheitflche Einze/handels-
Agglomera6on wahrnehmen zu können." (EHK Sinzig 2016, S. 44). Demnach ist auch
der Standortbereich Kaufland/Penny/dm - wenn man hier überhaupt von einem
Standortbereich sprechen kann - aus fachgutachterlicher Sicht keinesfalls mit dem
Vorhabensföndort hinsichtlich seiner Magnet- und Agglomerationswirkung ver-
gleichbar. Auch die VKF der drei Betriebe ist kleiner als die gpplanten 5.438 m2 VKF
auf dem Rick-Gelände.

Demnach dürFte die Fachmarktagglomeration bzw. das ,Nahversorgungszent-
rum' Dreifaltigkeitsweg die größte Magnetwirkung aller drei Standorte
aufweisen. knsbesondere für den Solitärstandort Rewe dürFten sich deutliche
Wettbewerbsnachteile gegenüber dem Agglomerationsstandort aus Edeka, Aldi
und Rossmann ergeberi.

Dass die von diesen drei Standorten des großflächigen Einzelhandels umgebene
Altstadt/Kernstadt, welche durch ,,... vor allem kleinteiligem Besatz an Einzelhan-
dei Gastronomie und Dienst/eistung ...? geprägt ist, von der Entwicklung des
deutlich größten Standorts, dem ,Nahversorgungszentrum' Dreifaltigkeitsweg, pro-
fitieren soll, kann aus fachgutachterlicher Sicht nicht nachvollzogen werden: Aus
fachgutachterlicher Sicht bestehen keine städtebaulich-funktionalen Verbindung
zwischen der Altstadt/Kernstadt und dem fußläufig rd. 500 m nördlich gelegen
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Rick-Gelände, welche auf mögliche Austausch- oder Kopplungsbeziehungen hin-
deuten würden (s. hierzu auch unten stehende Ausführungen).

Sachyerhalt

Nach dem EHK Sinzig 2016 ergeben sich durch die Vorhabenentwicklung fünf Vorteile:

,, Durch mehrere Sb»ndorte erfolgt eine Verteilung der Kundensüöme und damit Ver-
ringerung der Verkehrsbe/astung.

= Die KonkurrenzsituaUon ist durdi unterschiedflche Anbieter an den drei Sbandorten

gewährleistet Daraus ergeben sich Modernisierungsdruck und mehr SensibifiUit für
Kundenbedürfnisse an aflen drei Standorten. In einem Mittelzenüum wie Sinzig mit
einer Kaufkmft von 53,8 Mio. f für kurzfristigen Bedarf sollten kein maßgeblicher
Anbieter fehlen (Schwarz-Gruppe = Kaufland; A/di-Süd; Rewe = Rewe-Markt + Pen-
ny; Edeka), ergänzt um die Drogeriemärkte DM und Rossmann sowie zwei
Baumärkte (Hagebau, Obi [Baumärkte und ihr Sortiment sind nicht dem kurzfristigen
Bedarf zuzuordnen, a. d. V.l).

a Die Nahversorgung ist und b/eibt gewährleistet (ü. 52 % der Bevölkerung haben in-
nerha/b von 7m m eine oder mehrere Einkaufsoptionen).

= Die Ortsteile ohne ausreichende Nahversorgung werden bei der Positionierung der
Einze/handels-Standorte berücksichUgt (Rewe hjr Franken und Koisdorf Edeka/A/di
für Bad Bodendorf; Weshim und Löhndorf haben beide Optionen). Die Konsumen-
ten aus diesen Ortstei/en müssen nicht erst quer durch die Stadt fahren.

o Kein innerstädtischer Bereich vvird ,abgehängt" und peripher; im Gegenteil erfolgt
eine positive Auhvertung und funktionale Differenzierung. Keiner der Einzelhandels-
sbndorte wird,überfordert ." ?(S. 72/73).

Sachverhaltseinordnung

Durch das Vorhaben wird der Verkehr an einer Stelle gebündelt, der bisher mindestens
zwei Standorten, den Altstandorten Edeka und Aldi/Rossmann, zugeflossen ist. Zudem
ist aus fachgutachtedicher Sicht davon auszugehen, dass durch die Standortagglomera-
tion am Dreifaltigkeitsweg zusätzliche Neukunden, auch von außerhalb der Stadt Sinzig
aus dem überörtlichen Bereich (insbesondere Bad Bodendorf, Remagen), gebunden
werden, was in der Konsequenz zu zusät?lichen Verkehrsströmen führen wird.

Die Konkurrenzsituation wird durch das Vorhaben zweifelsohne gewähdeistet. Aus
fachgutachterlicher Sicht stellt sich die Frage, welche Standorte bzw. Betriebe dem
,,Modemisierungsdruck' standhalten können und ob im Falle einer Vorhabenrealisie-
rung noch alle ,,maßgeblid»enAnbietel' in Sinzig ansässig sein werden.

Die Nahversorgungssituation ist aktuell bereits gewähdeistet und wäre dies zu-
künftig auch ohne Vorhabenentwicklung: Die Annahme, dass sowohl Edeka als auch
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Aldi mittelfristig aufgrund fehlender Erweiterungsmöglichkeiten vom Markt abge-
hen (EHK Sinzig, Szenario 11 der Nahversorgungsentwicklung, S, 77) kann aus
fachgutachterlicher Sicht nicht nachvollzogen werden. Zumindest für Aldi ist auf-
grund der sehr guten Verkehrslage, insbesondere der überörtlichen Anbindung, in
Verbindung mit Agglomerationsvorteilen durch den Kopplungsstandort mit Rossmann
(und nachgeordnet auch mit Kik und dem Getränkefachmarkt), ein Betriebsabgang mit-
telfristig aufgrund fehlender Eiweiterungsmöglichkeiten nicht zu erwarten.

Das Argument der ausreichenden Nahversorgung für die Ortsteile ohne ausreichende
Nahversorgung verfängt nicht, da für diese bereits aktuell die angeführten Nahversor-
gungs- bzw. Auswahlmöglichkeiten gegeben sind und diese auch aktuell für Nahver-
sorgungsmöglichkeiten nicht die Stadt durchqueren müssen.

Der Behauptung, dass kein innerstädtischer Bereich abgehängt und peripherer im
Rahmen der Vorhabenentwicklung würde, kann aus fachgutachterlicher Sicht nicht
gefolgt werden: Die Kernstadt-/Altstadt wäre nach der Vorhabenentwicklung durch
großflächige Einzelhandelsstandorte umzingelt, ohne eine eigenständige einzel-
handelsbezogene Entwicklungen oder Entwicklungsperspektiven aufweisen
k6nnen - auch im EHK Sinzig 2016 werden solche nicht aufgezeigt.

Insbesondere die Randsortimente, Aktionswaren sowie der Bekleidungsfachmarkt
und der Fachmarkt mit nicht (!) definiertem Sortiment des Vorhabens Dreifaltig-

keitsweg dürften sich negativ auf den Bestand und insbesondere die Entwick-
lungsperspektiven des Einzelhandels in der Kern-/Altstadt auswirken. Von Syner-
gäeettekteri ist durch das Vorhaben für die dortigen Bestandsstrukturen aufgrund
der fehlenden städtebaulich-funktionalen Anbindung des Vorhabens an die Altstadt
nicht auszugehen. Diese fehlende städtebaulich-funktionale Anbindung wird im Fol-
genden thematisiert.

211

Sachverhalt

a Mit Ausnahme der Behandlung des Rick-Geländes erFolgen keine weiteren Ausführun-
gen zu Zielstellungen und Entwicklungsperspektiven für den ZVB OT Sinzig.

Nach dem EHK Sinzig 2016 ergibt sich die folgende dargestellte Abgrenzung des ZVB
Ortsteil Sinzig. Den nördlichen Abschluss bildet das Rick-Gelände, auf welchem das
,Nahversorgungszentrum' Dreifaltigkeitsweg entwickelt werden soll.
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Abbildungl: ZVBOrtsteilSinzignachEHKSinzig2016

Quelle: EHKSinzig20l6,Abbildung55,5.104.

,, VVtchtig ist die fuß/äuftge Anbindung a//er drei Standorte an die Kernstadt. Dazu be-
darf es im Fall des Kaufland der Rea/isiening des gep/anten großzügigen Fußgänger-
tunnels unter der Bahn, im Fa// des Rewe einer verbesserten Anbindung beim Tei/stück
der Rheinsüaße bis mr Renngasse. Das Rick-Gelände kann durch die fetliggeste/Ite
Fußgängerrampe zwischen oberer Müh/enbad»stmße und Barbarossastraße und einer
verbesserten Wegefühning ent/ang des S«:hlosses (Jahnstmße) ebenso gut wie Kauf-
/and und Rewe mit der Kemstadt verbunden werden." (S. 73).

,Der Stadbkem liegt mittig zwischen drei Einzelhandelsmagneten, die ihn flankieren:
Zur bereiL; existierenden großflächigen Einze/hande/-Agglomemtion im Osten (Kauf-
/8/7(, Penny, Hagebau, DM) sowie dem gmßflächigen So/itär im Südwesten (Rewe
Harbach) kommt als Ergänzung und Endastung eine Kombination von Vo//sor6menter,
Discounter, Drogeriemarkt etc. in den Bereich Kölner Süaße (Nordwesten). Somit wer-
den einseitige Sogwirkungen neutraflsiert (es gibt kein übermächtiges großfläd»iges
Einkaufszentrum). ... Alle großflächigen Einze/händler befänden sich auf ehema/igen
Industrie- und Gpwprbpfläche mit direkten Anbindungen im existierenden Siedlungs-
bereich und zum Kernbereich. Somit ist gewähdeisteg dass ein Großteil der Kunden
aus dem direkten 5dadtgebiet kommt und ein hoher Grad an Nahversorgung besteht.
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Die Fehlentwick/ung der an der Kripper Straße entstandenen Agglomeration wird zum
Gutteil zurückgeführt und in ihrer Wirkung reduziert. Die Stärkung und Entwick/ung des
Bereiches Müh/enbachsüaße wird mögflch, zumal die neue Fußgänger- und Fahrrad-
rampe zwischen Mühlenbachstraße und Barbarossastraße hier eine attmktivere
Anbindung ermögflcht. Mit der Neubebauung des Krupp-Ge/ändes zwischen Rampe
und Markt kann diese Verbindung nod» verstärkt werden. Der Bereich zwischen Ahr,
Kölner Straße und Barbarossa-Straße mit Schloss, Grünflächen, Süeusiedlungen und
großfläd»igen Bi/dungseinrichhingen erhä/t durch die Inwertsetzung des Rick-Gejändes
die Chance zur qbädtebau/id»en Akzentuierung nebst Behebung der aktue/len Ver-
kehrsproblematik. Mit der fuß/äufigen und Fahrrad-Anbindung abseUs der
Durchgangssüaßen kann die derzeitige Verkehrsbe/ash.tng gemindert werden und die
Versorgungssicherheit im gesamten Kernbereich Sinzig nachhakig verbessert werden.
Eine übet6rtflche Einkathatüaktivität des Komp/exes über die Orb;grenzen hinweg
wird nicht angestrebt und ist auch nid»t wahr»dieinlich.? (S. 82).

Sachverhaltseinordnung

Abbildung 2: Vorhabenstandort und füdtebaulich-funktionale Verbindungen zur Kernstadt
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lage: OpenStreetMap - veröffentlicht unter ODbL.
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M Eine sinnvolle Begrenzung in ihrer Ausdehnung erFahren ZVB stets dadurch, dass Flä-
chen, die nicht mehr im unmittelbaren, fußläufig erlebbaren städtebaulich-funktionalen
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Zusammenhang mit den zentralen Bereichen eines Zentrums stehen und deren mögli-
che Entwicklung nicht mehr zur Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs als
Ganzem beitragen würden, nicht in die zentralen Versorgungsbereiche einbezogen
werden sollten.

s

Entwicklungsvorstellungen, Entwicklungsmaßnahmen oder städtebaulich-funktionale
Entwicklungsziele vierderi für den ZVB Ortsteil Sinzig im EHK Sinzig 2016 nicht darge-
stellt. Die Fortschreibung eines Einzelhandelskonzepts soll i. d. R. strategische, für die
künftige städtische Entwicklungspolitik rahmengebende Perspektiven und Steue-
rungsmechanismen auf aktuellen Grundlagen enthalten. Augenscheinlich einziges Ziel
der Fortschreibung des EHK Sinzig 2016 erscheint jedoch nur, die konzeptionellen
Rahmenbedingungen für die Vorhabenentwicklung auf dem Rick-Gelände zu schaffen.

Wie dargestellt, soll eine deutliche Verbesserung der fußläufigen Anbindung zwischen
dem Vorhabenstandort Rick-Gelände und der oberen Mühlenstraße, was einer fußläu-

figen Entfernung von rd. 500 m entspricht, durch eine ,, ... Fußgängerrampe zwisdien
oberer Mühlenbachstraße und Barbarossastraße ..." erreicht werden. Die angeführte
Fußgängerrampe besteht bereits. Diese quert bzw. verläuft westlich des Bereichs des
ehemaligen Geländes Krupp Druck und mündet westlich des Häuserblocks Mühlen-
bachstraße 36 - 40 in die Mühlenbachstraße. Dieser Bereich soll grundsätzlich durch ein
Wohn- und Geschäftshaus neu entwickelt werderi. Somit bestünde im Bereich der

Mühlbachstraße ein Antriföpunkt einer städtebaulich-funktionalen Verknüpfung zum
Rick-Gelände. Aktuell weist der Bereich der Fußgängerrampe außer dem Hinterein-
gang des Betriebs Floristik & Ambiente Meyer keine Einzelhandelsnutzungen oder
frequenzstarken Nutzungen auf.
Allerdings muss die realisierte Fußgängerrampe zwischen Barbarossa- und Mühlen-
bachstraße einen deutlichen Höhenunterschied auf rd. 125 m Strecke überwinden. Dies

dürFte für mobilitätseingeschränkte Fußgänger und z. T. auch Fahrradfahrer bereits ei-
ne kleine sfädtpbaiiliche Barriere darstellen.

Die Fußgängerrampe endet an der Barbarosgstraße (L85). Die Barbarossastraße weist
als nördlich der Innenstadt gelegene Verbindunge+arhe+p zwischen den westlichen und
östlichen Siedlungsbereichen der Stadt Sinzig wie auch eingeschränkt als Zu- und Ab-
fahrtsweg für das Schulzentrum am Dreifaltigkeitsweg und der in der Jahnstraße
gelegen Kita eine nicht unerhebliche Verkehrsbelastung auf. Entlang der Barbarossa-
straße verläuft beiderseits ein Fußgängerweg. Eine Querungsmöglichkeit der
Barbarossastraße besteht rd. 60 m westlich des Endes der Fußgängerrampe mittels ei-
ner Fußgängerampel, welche bereits östlich der Einmündung der Jahnstraße in die
Barbarossastraße liegt. In diesem Bereich der Barbarossastraße sind keine Einzelhan-
delsbetriebe oder sonstige frequenzstarke Nutzungen angesiedelt.
Die Jahnstraßö verläuft von der Barbarossastraße leicht abschüssig in Richtung Norden
und verfügt ebenfalls beidseitig über Fußgängerwege. Die östliche Seite der Jahnstra-
ße wird durch die Anlage des Schlosses Sinzig geprägt, welches durch die Stadt Sinzig
und das Heimatmuseum Sinzig genufö wird. Die Parkanlage des Schlosses ist frei zu-
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gänglich im südwestlichen Bereich ist ein Spielplatz angelegt. Nach rd. l00m endet die
Schlossanlage auf Höhe der Einmündung der von Westen kommenden Kolpingstraße
in die Jahnstral3e. Auf der westlichen Seite der Jahnstraße befindet sich zwischen der

Barbarossastraße und der Kolpingstraße die sogenannte Jahnwiese, welche einen
deutlichen Geländeversatz zu Jahnstraße aufweist. Der direkt an die Jahnstraße an-

grenzende Bereich der Wiese ist als geschotterter Parkplatzbereich ausgewiesen, die
Zufahrt erFolgt über die Kolpingstraße.
Nördlich der Kolpingstraße schließt auf der westlichen Straßenseite Wohnbebauung
an, bevor im Kreuriing;bpreich mit dem Dreifaltigkeitsweg eine Turnhallennutzung mit
vorgelagertem Schulparkplatz die Wohnnutzung beendet. Auf der östlichen Seite be-
findet sich zwischen dem Schloss und dem Dreifaltigkeitsweg eine Kita.
Der von Osten kommende Dreifaltigkeitsweg ist im Kreuzungsbereich mit der Jahn-
straße als Einbahnstraße ausgewiesen, so dass hier keine Einfahrtsmöglichkeit nach
Osten besteht. Nordöstlich des Kreuzungsbereichs liegt ein Schulzentrum (Grundschu-
le, Realschule, Gymnasium), welches sich östlich der Jahnstraße nahezu bis zur Ahr
ausdehnt. Nordwestlich des Kreuzungsbereichs schließt der Vorhabenstandort Rick-
Gelände an. Nach dem Bebauungsplan'6 ist für das ,Nahversorgungszentrum' Dreifal-
tigkeitsweg keine Zufahrtsmöglichkeit für den MIV vom Dreifaltigkeitsweg aus
vorgesehen. Eine Zugangs- bzw. Zufahrtsmöglichkeit für Fußgänger bzw. Radfahrer auf
das Rick-Gelände soll erst im Bereich der Verschwenkung der Jahnstraße rd. l00m
nördlich des Kreuzungsbereichs Jahnstraße/Dreifaltigkeitsweg bestehen.

Die gesamte Weglänge zwischen der Mühlbachstraße als Teil der Einkaufslage der
Altstadt/Kernstadt und dem geplanten Antritt an das ,Nahversorgungszentrum'
Dreifaltigkeitsweg auf dem Rick-Gelände beträgt somit insgesamt rd. 500 m. Auf
dieser Wegstrecke ist insbesondere von der Jahnstraße über die Fuf3gängerrampe
zur Mühlbachstraße ein deutlicher Geländeversatz nach oben zu bewältigen. Die
Barbarossastraße stellt eäne deutliche Verkehrsbarriere dar. Ein Besatz von Einzel-

handelsbetrieben oder einzelhandelsnahen Dienstleistungsbetrieben, weldhe als
Trittsteine zwischen der Kernstadt/Altstadt und dem Rick-Gelände fungieren könn-
ten, sind in der Länge der Wegstrecke nicht vorhanden.

Somit weist das Rick-Gelände keinen unmittelbaren wie auch keinen mittelbaren,

fußläufig erlebbaren städtebaulich-funktionalen Zusammenhang mit den zentralen
Bereichen des zentralen Versorgungsbereichs an der Achse Mühlenbachstraße,
Markt, Bachovenstraße auf.

Die Entwicklung des Vorhabens auf dem Rick-Gelände wird nicht zu eEner Stärkung
des zentralen Versorgungsbereichs in seäner Gesamtheit beitragen, vielmehr ist von

16 B.K.S. Ing.-Ges. für Stadtplanung, Raum und Umweltplanung mbh, Trier: Stadt Sinzig - Begründung zum
Bebauungsplan ,,Gebiet zwischen Kölner Straße, Albert-Schweitzer-Straße, Ahr und Dreifaltigkeitsweg",
Stand 07.11 .2fü6.
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einer Schwächung, insbesondere der Kernstadt/Ajtstadt und des Standorts Rewe
auszugehen.

Eine Einbeziehung des Rick-Geländes in den zentralgn Versorgungsbereich Ortsteil Sin-
zig nach dem EHK Sinzig 2fü6 ist somit ohne städtebaulich-funktionale Begründung,
Das Rick-Gelände ist nach fachlichem Dafürhalten von Stadt + Handel somit kein Teil
des zentralen Versorgungsbereichs Ortsteil Sinzig. Auch ein ,,Anschmiegen" des Rick-
Geländes an den ZVB ist aufgrund fehlender Unterstützungdunktion des Vorhabens für
die Bestandsstrukturen des ZVB Ortsteil Sinzig nicht erkennbar.

Zusammenfassende Bewertung zur Abgrenzung des ZVB Ortsteil Sinzig

Die Vorhabenplanung auf dem Rick-Gelände erscheint sowohl gegenüber den anderen
Standorten des großflächigen Einzelhandels im ZVB Ortsteil als auch gegenüber dem
Kernstadt/Altstadtbereich deutlich überdimensfoniert. Insbesondere für den Solitär-
standort Rewe dürFten sich deutliche Wettbewerbsnachteile gegenüber dem
Agglomerationsstandort auf dem Rick-Gelände ergeben.

Eine wesentlidie Verbesserung der Nahversorgungqqtrii$cturen ist durch das Vorhaben
nicht zu erwarten, vielmehr sind negative Auswirkungen auf die Nahversorgungs-
strukturen in Sinzig zu erwarten.

An keiner Stelle des EHK Sinzig 2fü6 wird das Thema der baurechtlich zulässigen
Nachnutzungsm%lichkeiten durch Einzelhandel der Altstandorte thematisiert.

Das Rick-Gelände weist keinen unmittelbaren wie auch keinen mittelbaren, fußläufig er-
lebbaren städtebaulich-funktionalen Zusammenhang mit den zentralen Bereichen des
zentralen Versorgungsbereichs an der Achse Mühlenbachstraße, Markt, Bachovenstra-
ße auf.

Die Entwicklung des Vorhabens auf dem Rick-Gelände wird nicht zu einer Stärkung des
zentralen Versorgungsbereichs in seiner Gesamtheit beitragen, vielmehr ist von einer
Schwächung, insbesondere der Kemstadt/Altstadt und des Standorts Rewe auszuge-
hen.

Eine Einbeziehung des Rick-Geländes in den zentralen Versorgungsbereich Ortsteil Sin-
zig nach dem EHK Sinzig 2016 ist somit ohne städtebaulich-funktionale Begründung.
Das Rick-Gelände ist nach fachlichem Dafürhalten von Stadt + Handel somit kein Teil
des zentralen Versorgungsbereichs Ortsteil Sinzig.

Auch ein ,,Anschmiegen" des Rick-Geländes an den ZVB ist aufgrund «ehlender Unter-
stützungsfunktion des Vorhabens für die Bestandsstrukturen des ZVB Ortsteil Sinzig
nicht erkennbar.

Die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts der Stadt Sinzig aus dem Jahr 2010
durch das EHK Sinzig 2016 scheint allein den Zweck zu ver€o?gen, die konzeptionellen
Rahmenbedingungen für die Vorhafünentwicklung auf dem Rick-Gelände zu schaffen.
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2.4 Fazit der Plausföilitötspfüfiing des Enzelhandels- undZentrenkon-
zept Stadt Sinzig

Aktuelle Daten zur Befölkerungsentwicklung in der Stadt Sinzig werden im EHK Sinzig
2016 nicht ausreichend berücksichtigt. Die im EHK Sinzig 2016 verwendeten Einwoh-
nerzahlen der Stadt Sinzig sind deutlich höher als die des Statistischen Landesamtes.

Sowohl die Verwendung der (höheren) Einwohnerzahlen der Stadt Sinzig als auch die
Vernachlässigung der negativen Bevölkerungsentwicklung und der negativen %ndler-
bilanz kann im Rahmen der Ermittlung von Verkaufsflächenpotenzialen oder konzep-
tionellen Zielstellungen für die Weiterentwicklung des Einzelhandels in Sinzig zu Fehl-
einschätzungen bzw. zur Überschätzungen von Potenzialen führen.

Ein wesentlicher Mangel bei der Darstellung und Bewertung der einzelhandels-
relevanten Kennziffern ist, dass im EHK Sinzig 2016 offensichtlich keine eigene Berech-
nung der Umsätze der Bestandsbetriebe vorgenommen wurde, qondern auf
Bestandurnsätze der GfK für Sinzig zurückgegriffen wurde. Somit dürften auch keine
Umsatzschätzungen für Einzelbetriebe bzw. städtebauliche Lagen vorliegen, zumindest
wird dies im EHK Sinzig 2016 nicht ersiditlich. Eine zumindest lagebezogene Umsatz-
darstellung stellt eine wesentlidie Grundlage für eine sachgerechte und valide
Bewertung der Auswirkungen eines gpplanten Einzelhandelsvorhabens dar. Somit ist
nicht auszuschließen, dass bereE'bs in der Datenbasis des EHK Sinzig 2016 ein gravie-
rerider Mangel vorliegt, der sich demnach direkt auf das VG Sinzig 2016 überträgt.

Angesichts der reglementierenden Rahmenbedingungen (Einwohnerfückgang und ne-
gativer Pendlersaldo) wird deutlich, dass zusätzliche Verkaufsfüchen kaum zu einer
weiteren Steigerung der der?eitigen Zentralität führen werden, sondern maßgeblich
Umsatzumverteilungen in Sinzig ausfösen werden. Diese treHen auf ein quantitatm be-
reits überdurchschnittlich bpqptytes Marktumfeld, so dass absehbar mit Marktaufgaben
zu rechnen wäre.

Der ZVB Ortsteil Bad Bodendorf entspricht nicht den Anforderungen, die seitens der
Rechtsprechung an einen ZVB formuliert vverdeti. Die Ausweisung des ZVB Ortsteil Bad
Bodendorf ist nach fachlichem Dafüföalten nicht begründbar.

Das Rick-Gelände weist keinen unmittelbaren wie auch keinen mittelbaren fußläufig er-
lebbaren städtebaulich-funktionalen Zusammenhang mit den zentralen Bereichen des
zentralen Versorgungsbereichs an der Achrie Mühlenbachstraße, Markt, Bachoven-
straße auf.

Die Entwicklung des Vorhabens auf dem Rick-Gelände wird nicht zu eäner Stärkung des
zentralen Versorgimgsbereichs in seiner Gesamtheit beitragen, vielmehr ist von einer
Schwächung, insbesondere der Kernstadt/Altstadt und des Standorts Rewe auszuge-
hen. Somit ist auch ein ,,Anschmiegen" des Rick-Geländes an den ZVB Ortsteil Sinzig
nicht erkennbar.
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Eine Einbeziehung des Rick-Geländes in den zentralen Versorgungsbereich Ortsteil Sin-
zig nach dem EHK Sinzig 2016 ist somit ohne städtebaulich-funktionale Begründung.
Das Rick-Gelände ist nach fachlicfüm Dafürhalten von Stadt + Handel somit kein Teil

des zentralen Versorgungsbereichs Ortsteil Sinzig.

Die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts der Stadt Sinzig aus dem Jahr 2010
durch das EHK Sinzig 2016 scheint vorrangig den Zweck zu verfolgen, die konzeptio-
nellen Rahmenbedingungen für die Voföabenentwicklung auf dem Rick-Gelände zu
schaffen.
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Plausföilitätsprüfung des Verträglichkpitsgutachtens / Auswir-
kungsanalyse Sinzig - INahversorgungsyentrum' Dreifaltigkeits-
weg

Nachfolgend wird die VerüäglidikeiLyub»chten /Auswirkungsana5se Sinzig - Nahversor-
gungszentrum Dreifa/tigkeibweg'7 dahingehend geprüft und bewertet, ob diese geeignet
ist, im Rahmen des entsprechenden Bauleitplanverfahrens als Bewertungs- und Abwä-
gungsgrundlage für das Vorhaben ,Nahversorgungszentrum' Dreifaltigkeitsweg zu
fungieren. Für die Erstellung eines entsprechenden rechtssicheren Gutachtens im Rahmen
der Bauleitplanung sind die Hinweise des OVG NRW aus der sog. Preussen-Park-
Entscheidung (OVG NRW 07.12.2000 - AZ 7a D 60/99.NE) zu berücksichtigen:

1. WahleinergeeignetenfachsppzifischpnMethode;

2. Zutreffende Ermittlung des der Prognose zugrunde liegenden Sachverhaltes;

3. Nachvollziehbare Begründung der Annahmen und Ergebnisse;

Die mit der Prognose verbundene Ungewissheit künftiger Entwicklungen steht in ei-
nem angemessenen Verhältnis zu den Eingriffen, die mit dieser Prognose gerecht-
fertigt werden.

3

2.

4.

3.1 Vorhafünplanung

Sachveföalt:

In Kapitel 2.4 VG Sinzig 2016 (S. 13) sollten, folgt man der Überschrift Verkauf;flächen-
und Sorbirnentsstruktur des Vorhabens, die VKF und Sortimente des Vorhabens darge-
stellt werden.

s

Es wird eine GVKF von 5.437,9 m2 VKF für das Gesamfüorhaben angegeben (S. 13),
welche mit der entsprechenden max. zulässigen GVKF von 5.438 des Bebauungsplans'a
korrespondiert.

Es werden die Betriebe, welche im Rahmen des Vorhaben auf dem Rick-Gelände ange-
siedelt werden aufgeführt: Edeka, Aldi Süd, Rossmann, Getränkemarkt, Bekleidungs-
fachmarkt.

s Für die drei Betriebe, welche auf das Rick-Gelände verlagern sollen (Edeka, Aldi,
Rossmann) wird jeweils nur die ,Vergrößerung' der VKF angegeben, nicht jedoch die
vorhandene bzw. gpplantp (S. 13).

17

18

Im Nachfolgenden abgekürzt als VG Sinzig 201 6.

B.K.S. Ing.-Ges. für Stadtplanung, Raum und Umweltplanung mbh, Trier: Stadt Sinzig - Begründung zum
Bebauungsplan ,,Gebiet zwischen Kölner Straße, Albert-Schweitzer-Straße, Ahr und Dreifaltigkeitsweg",
Stand 07.1 1 .2016.
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Aus Abbildung 5 des VG EHK Sinzig 2016 (S. 14) können die VKF der Betriebe ent-
nommen werden.

Es werden keine weiteren Angaben zu GVKF oder sortimentsspezifischen VKF der Be-
triebe im VG Sinzig 2016 und insbesondere nicht in Kapitel 2.4 angeführt, allerdings
kann Tabelle 13 (S. 32) die Bestands-VKF der drei Vedagerungsvorhaben entnommen
werden.

Tabelle 2: Vorhabenplanung Rick-Gelände nach VG Sinzig 2016

l Bestand Vorhaben

l VKF in m2

2.147

1.210

750

775

200

356

5.438

Betrieb

Edeka

Aldi Süd

Rossmann

Getränkemarkt

Textil-Markt

Fachmarkt

?t J 2.333 l

Quelle: Eigene Darstellung VG Sinzig 2016, S. 14, S. 32.

1.034

799

500

Erweit*rung

J

+1.113

+411

+ 250

+ 775

+ 200

+ 356

+3.105

1

1

M In Kapitel 5.1 des VG Sinzig 2016 (S. 24) werden die sortimentsspezifischen VKF-
Zuwächse durch das Vorhaben dargestellt.

Sachverhaltseinordnung

Die zur Beurteilung des Vorhabens grundlegenden Angaben

o zur GVKF und sortimentsspezifischen VKF der zu verlagernden Bestandsbetriebe
sowie

w

u

i zur GVKF und sortimentsspezifischen VKF der geplanten Betriebe

werden im VG Sinzig 2016 nicht bzw. nicht nachvollziehbar dargestellt. Nur durch
Querbezüge von Angaben aus verschiedenen Kapiteln werden die geplanten Betriebe
und deren GVKF nachvollziehbar.

Angaben zu sortimentsspezifischen Verkaufsfläche der Vorhaben sind dem VG Sinzig
2016 nicht zu entnehmen. Lediglich die sortimentsspezifische zusätzliche VKF durch das
Vorhaben, in Summe 2.666 m2 VKF, wird dargestellt (S. 24).

Wie voranstehend in Tabelle 2 dargestellt, beträgt die VKF der zu verlagernden und
erweiternden Bestandsbetriebe 2.333 m2, die GVKF des Vorhabens 5.438 m2 VKF, wo-
raus eine Erweiterung der VKF um 3.105 m2 resultiert.

Die Diskrepanz der zusätzlichen sortimentsspezffischen VKF (2.666 m2) und der gesam-
ten Erweiterungs-VKF (3.105 m2 VKF) durch das Vorhaben i. H. v. 439 m2 VKF ist weder
nachvollziehbar noch plausibel.
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Zusammenfassende Bewertung

Die Vorhabenplanung ist durch die Darstellung im VG Sinzig 2016 nur sehr einge-
schränkt nachvollziehbar. Nur durch Querbezüge können für die Beurteilung des
Vorhabens wesentliföe Grundlagen, nämlich die Angaben zu den VKF des Vorhabens,
ermittelt werden.

Nicht ableitbar sind jedoch die sortimentsspezifischen VKF der einzelnen Betriebe. Dies
stellt einen gravierenden Mangel des Gutachtens dar, da hierdurch eine wesentliche
Grundlage zur Ermittlung der Umsatzprognosen für die einzelnen Betriebe nicht nach-
vollziehbar bleibt und somit nicht auf Validität geprüft werden kann.

Ein weäterer gravierender Fehler ist die Diskrepanz von 439 m2 VKF zwischen der ge-
samten Erweiterungs-VKF des Voföabens von 3.105 m2 und der sortimentssperifirrhen
Erweiterungs-VKF des Vorhabens von 2.666 m2.

Da die sortimentsspezifische Erweiterungs-VKF im VG Sinzig die Grundlage zur Ermitt-
lung des zusätzlichen umverteilungsrelevanten Vorhabenumsatzes bildet, ist dieser
Fehler gravierend, da der Umsatz von 439 m2 VKF nicht weiter betrachtet viird.

Bezgl. einer seitens der Rechtsprechung geforderten realitätsnahen Worst Case-
Betrachtung ist festzuhalten: Bei der Darstellung des Vorhabens im VG Sinzig 2016
wird nicht thematisiert, dass nach den Verlagerungen von Aldi und Rossmann von der
Kripper Stral3e wie auch von Edeka in das ,Nahversorgungszentrum' Dreifaltigkeitsweg
die Nachnutzungsrrföglichkeiten der Altimmobilien durch Einzelhandelföetriebe bau-
rechtlich grundsätzlich weäter rrföglich bleiben. Dies wird im VG Sinzig 2016 nicht bzw.
nicht ausreichend gewürdigt, so dass bereits bei den Vorhabendaten keine realitätsna-
he Worst Case-Betrachtung vorliegt.

Somit wird im VG Sinzig 2016 schon bei der grundlegenden Darstellung des Vorhabens
keine geeignete Methode gewählt und keine zutrefieride Ermittlung des zugrunde lie-
genden Sachveföalts erreicht.

3.2 l Intprsiichungsgebiet und Wettfüwefössituation

Sachverhalt

Die gesamte Stadt Sinzig wird als Untersuchungsgebiet benannt (VG Sinzig 2016,
S. 14).

W Als projektrelevant werden die Angebotsstrukturen der Sortimente Nahrungs- und Ge-
nussmittel- sowie Drogeriewaren im ZVB der Stadt Sinzig benannt (VG Sinzig 2fü6,
S. 16).
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Als projektrelevant werden die Angebotsstrukturen der Sortimente Nahrungs- und Ge-
nussmittel- sowie Drogeriewaren im ZVB der Stadt Remagen benannt (VG Sinzig 2016,
S. 16).

,,Die Abgrenzung eines Gebietes, in dem das Vorhaben im ]dealf»l/ innerhalb von 10
Minuten erreid»bar wäre, ist nicht sinnvo/i Die Mode//rechnung geht in diesem Fafl vm
der Ntkung der B g der Rheinrihren bei Kripp und Bad Hönningen und sogar der A
61 aus .... Der durch eine Fahrdisbanz von 10 Minuten abgeded«te Bereidi reicht von
Oberwinter im Norden bis Rheinbrohl im Süden, im Westen bis ins Zentrum von Bad

Neuenahr." (VG Sinzig 2016, S. 15).

, Das Vorhaben auf dem Rick-Gemnde erdspricht in seiner Kundenansprache einem dif-
ferenzierten Nahversorger und steht in direkter Konkurrenz mit vergleichbaren
Handelmgglomerationen aus VoflsorUrnenter, Discounter und Drogeriemarkt. Diese
Standorte stehen untereinander im Wetd:»ewerb um die Gunst der Kunden, und bei

Vergleid»barkeit oder Austauschbarkeit des Angebotes entsd»eidet der Aufwand der
Erreichbarkeit." (VG Sinzig 2016, S. 15).

,Aufgrund der beschränkten Auswirkung des Vorhabens sind außerha/b von Sinzig und
Remagen keine Wetd:»ewerbsstandorte beüoffen. "(VG Sinzig 2016, S. 17).

,Der städtebaulich nid»t integrierte dezentra/e Standort in Remagen (Süd-
aHee/Zeppelinstraße: Licff, Duts7 Getränkemarkt, Toom Baumadd) wird nicht a/s
pmjektre/evant eingestuft, da er außerhaTo des Remagener Zenvalen Versorgungsbe-
reiches liegt und die Fachmärkte laut Einzelhandelskonzept Remagen /edigkh
Besbndsschub genießen." (VG Sinzig 201 6, S. 17).

, Projektrelevante P/anungen im Untersuchungsgebiet sind nicht bekannt.? (VG Sinzig
2016, S. 17).

Sachverhaltseinordnung

Die Darstellung und AbleRung des Untersuchungsgebiets bzw. die Ableitung der pro-
jektrelevanten Angebotsstrukturen kann nur ansatzweise nachvollzogen werden: Sie
erfolgt ohne grundlegende methodische Edäuterungen zur Abgrenzung von Untersu-
chungsräumen oder Einzuge+gpbieten. Eine aufeinander aufbauende und nachvollzieh-
bare Ableitung des Untersuchungsgebietes ist in Kapitel 3 bzw. den einzelnen Unter-
kapiteln ebenfalls nur ansatzweise erkennbar.

Dass kein Untersuchungsraum anhand eines 10-Minuten-Radiuses gewählt wurde, er-
schließt sich aus den Angaben zur Modelherechnung und der Tatsache, dass in 10
Minuten das Zentrum von Bad Neuenahr erreicht werden könne, nicht. Vielmehr

scheint das verwendete Berechnungsmodell bzw. die in diesem verwendeten Parame-
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ter zur Bemessung von Fahrzeitentfernungen nicht valide eingestellt zu sein19. Aus
fachgutachterlicher Sicht würde ein valide berechneter 10 Minuten Fahrzeitradius
durchaus eine angemessene Grundlage zur Ableitung eines Untersuchungsgebiets für
das Vorhaben in der geplanten Dimensionierung aus sieben Betrieben und 5.438 m2
VKF darstellen.

a

Wesentlich zur Abgrenzung des Untersuchungsgebiets wäre gewesen, auch die Ober-
schneidungen von Einzugsgebieten konkurrierender Angebotsstandorte (besonders
vergleichbar ausgeprägter Fachrnarktagglomerationen) mit dem Einzugsgebiet des
Planvorhabens zu berücksichtigen. Denn durch die überschneidung der Einzugsgebie-
te ergeben sich für die Angebotsstandorte konsequenterweise Auswirkungen, welche
in der Analyse der absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen berück-
sichtigt werden müssten. So hätten u. a. auch die Bestandsstrukturen - insbesondere
auch vor dem Hintergrund des negativen Pendlersaldos (-3.02; vgl. Kapitel 2.1 ) und der
geplanten Agglomeration von sieben Betrieben mit 5.438 m2 VKF - im Stadtgebiet von
Bad Neuenahr-Ahrweiler westlich der A61 oder auch die Angebotsstrukturen in Bad
Breisig berücksichtigt werden müssen - demnach also auch Angebotsstrukturen außer-
halb von Sinzig und Remagen.

Das der ,, ... qfidtebau/i«h nicht integrierte dezentrale Standort in Remagen (Süd-
afleeA'eppefinstraße ...? in den Bestandsstrukturen nicht berücksichtigt worden ist,
stellt aus fachgutachterlicher wie auch methodischer Sicht einen Mangel dar. Wenn-
gleich der Standortbereich nicht unter das Schutzregime des § 11 Abs. 3 BauNVO fällt,
bindet der Standort dennoch Kaufkräfte aus dem Untersuchungsgebiet und hätte so-
mit als Angebotsstandort bei den Berechnungen absatzwirtschaftlicher Auswirkungen
berücksichtigt werden müssen.

Nach den Ausführungen in Kapitel 3 des VG Sinzig 2016 ist nicht abschließend nach-
vollziehbar, welche Bestandsstrukturen als Grundlage für die Berechnung
absatzwirtschaftlicher Auswirkungen eingestellt werden und welche nicht. Eine karto-
graphische und tabellarische Darstellung der untersixrhiingeirelevanten Bestands-
strukturen der Sortimente Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren erfolgt in
Kapitel 3 Ana/yse der Wettbewerbssituation nicht. Auch in nachfolgenden Kapiteln
können durch Querbezüge nur die zugrunde liegenden Wettbewerbsstriikfüren in der
Stadt Sinzig nachvollzogen werden.

So wird auf S. 26 des VG Sinzig 2016 der Umsatz in den Sortimentsbereichen Nah-
rungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren in Sinzig nach Standortbereichen
dargestellt:

19 Nach Googlemaps ergibt sich zwischen dem Vorhabenstandort und dem Zentrum von Bad Neuenahr eine
Fahrzeit von rd. 14-18 Minuten, je nach Tageszeit und Verkehrslage.

29



!'<t('&mj&Stadt + Handel

Tabelle 3: Umsatz Sortimentsbereiche Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren in
Sinzig nach Standortbereichen (nach VG Sinzig 2016, S. 26)

m

l
l « Umsatz

in Mio. Euro
l

20,96

11,12

10,33

6,90

49,3

l Lage

Sföndortgemeinschaft Kaufland, Penny, DM

übriger ZVB (ohne Edeka, mit Rewe)

Edeka, Standortgemeinschaft Aldi, Rossmann (ohne Juchem)

Sonstige

%
Quelle: Eigene Darstellung VG Sinzig 2016, S. 26.

I r

w Die Umsatzangabe des VG Sinzig 2016 (Erstellungsdatum 3. November 2016) i. H. v.
49,3 Mio. Euro stimmt nicht mit dem entsprechenden Wert des EHK Sinzig 2016 (Er-
stellungsdatum 30. Mai 2016, Tabelle 4, S. 51) i. H. v. rd. 50,6 Mio. Euro überein. Eine
Begründung für die Differenz von rd. 1,3 Mio. Euro wird nicht angeführt. Gravierender
ist jedoch die gleiche Differenz der Angabe des VG Sinzig 201 6 auf S. 26 zum entspre-
chenden Wert von rd. 50,6 Mio. Euro der Tabelle 6 auf S. 19 des VG Sinzig 2016.
Demnach werden im VG Sinzig 2016 zwei verschiedene Umsatzangaben für ein und
denselben Sortimentsumsatz (Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren)
angegeben. Dies deutet darauf hin, dass bei der Erstellung des VG Sinzig 2016
nicht die im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens notwendige Sorgfaltspflicht an-
gewendet worden ist.

m Zudem wird nicht dargelegt, wie die Umsätze für die einzelnen Lagen in Sinzig berech-
net worden sind, da im EHK Sinzig 2016 augenscheinlich keine eigenständige Berech-
nung der Bestandsumsätze erfolgt ist, hier?u sei auf die entsprechenden Ausführungen
in Kapitel 2.2 verwiesen. Ob demnach nur eine Aufteilung nach Standorten auf Basis
der Umsatzangaben der GfK für die Gesamtstadt Sinzig erfolgt ist oder eine eigen-
ständige Berechnung, kann anhand der Angaben des VG Sinzig 2016 nicht nachvoll-
zogen werden und ist damit, auch wegen der grundsätzlichen nur schwer nachvoll-
ziehbaren und unübersichtlichen Angaben zur Datenbasis, hinsichtlich Validität nicht
abschließend prüfbar.

s Ob projektrelevante Vorhaben, wie im VG Sinzig 2016 angegeben, nicht bekannt bzw.
nicht vorhanden sind und damit nicht geprüft werden müssen, kann nicht abschließend
beurteilt werden. Allerdings kann abschließend nicht ausgeschlossen werden, dass pro-
jektrelevante Vorhaben in Nachbarkommunen, welche ggf. bei einer sachgerechten
Abgrenzung des Untersuchungsgebiets bewertungsrelevant wären", vernachlässigt
werden.

20 Diese müssten hinsichtlich ihrer Wirkungen, falls sie bis zum erwarteten Markteintritt des Planvorhabens
realisiert würden, im VG Sinzig 2016, berücksiditigt werden. Huma-Urteil vom 01.12.2015 - AZ 10 D
91/1 3.NE.
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Zusammenfassende Bewertung

Die Ableitung des Untersuchungsgebiets ist im VG Sinzig 2016 nur eingeschränkt nach-
vollziehbar, erscheint aber nicht valide und nicht sachgerecht: Wettbewerbsstrukturen,
die als Grundlage für eine sachgerechte und valide Ermittlung von absatzwirtschaftli-
chen Aumirkungen in der Bestandsanalyse hätten berücksichtigt werden müssen,
werden im VG Sinzig 2016 nicht betrachtet.

Die Wettbewerbsstrukturen des methodisch nicht valide und nicht sachgerecht abgelei-
teten Untersuchungsgebiets sind nur teilweise nachvollziehbar: VKF und Umsätze der
versdMedenen untersuchungsrelevanten Lagen in Remagen sind nicht nachvollziehbar.
Doch selbst die durch Querbezüge zu anderen Kapiteln nachvollziehbaren Bestands-
strukturen in Sinzig sind durch entsprechende widersprüchliche Angaben im EHK Sinzig
2fü6 und VG Sinzig 2fü6 und insbesondere durch widersprüchliche Angaben innerhalb
des VG Sinzig 201 6 nicht zu plausibilisieren.

Die Ableitung des Untersuchungsgebiets erfolgt nicht anhand einer fachspezifisch ge-
eigneten Methode. Die untersuchungsrelevanten Bestandsdaten sind nur unzureichend
ermitteh und nicht nachvollziehbar. Die Darstellung der Wettbewerbssituation als
Grundlage für die Berechnung absatzmrtschaftlicher Auswirkungen ist demnach nicht
nachvollziehbar, nicht sachgerecht und nicht valide.

3.3 Analyse der Nachfragesituation

l-Sai l .l*
cnvernan

w

s

w

u

Es werden die Kaufkräfte pro Einwohner bzw. in Mio. Euro, die VKF, die Flächenpro-
duktivitäten, die Umsätze und die Zentralitäten spezifisch nach Warengruppen für die
drei Kommunen Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig und Remagen zum Vergleich der
Zentralitätsweite dargestellt (Tabellen 6 und 7 VG Sinzig 2fü6, S. 19/20). Eine Unter-
scheidung nach Lagen findet dabei nicht statt.

Die zugrunde liegenden warengruppenspezifischen Kaufkraftwerte für die Kommunen
basieren auf Angaben der GfK 2014.

Die der Berechnung der Kaufkräfte zugrunde liegenden Einwohnerdaten basieren ex-
plizit nicht auf den Angaben der GfK.

Die der Berechnung der Zentralität zugrunde liegenden Wettbewerbsstrukturen sind
den jeweiligen Einzelhandels- und Zentrenkonzepten entnommen.

Es werden zwei Szenarien zum Vergleich der Zentralitätswerte für die drei Kommunen
dargestellt: zum einen die ,Bestandszentralitäten' (Tabelle 6), zum anderen die Zentrali-
täten im Szenario mit Realisierung der Bebauung des Rick-Geländes (Tabelle 7).
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Die Kaufkraft, Umsatz und Zentralität wird für Sinzig nochmals in drei Szenarien darge-
stellt: Bestand 2015 (Tabelle 8, S. 21 ), Szenario ohne Edeka-Markt und Aldi-Discounter

(T abelle 9, S. 22). Szenario mit Realisierung der Bebauung Rick-Gelände (Tabelle 10, S.
23).

,,Die Einwohnerzahl und die einzelhandehre/evante Kaufkraft enbprechen dem aktue/-
/en Stand 2015. Bei Rea/isierung des Vorhabens in 2017 dürften diese Referenzwerte
höher liegen (Bevölkerungszuwadys, Mhere K;»ufkraft durdi wadisenden Woh/-
shnd/Mhere InflaUon) und damit die Zentralitätswerte mindern. So wuchs die
Einwohnemhl der S bdt innerhalb eines Jahres von Juni 2015 bis Juni 20 16 um 129 auf

akhiefl 17.975.

Um den Verg/eich zu edeichtem, wurde die FlächenproduMviUit von Tab. 8 in Tab 9
und 10 übernommen. Ebenso wurde der Einzelhandelsbestand in Sinzig von 2015 für
2017 fortgeschrieben. "(VG Sinzig 201 6, S. 23).

Sachverhaltseinordnung

Der umfangreichen Darstellungen der warengruppenspezifischen Kennwerte Kaufkräfte
pro Einwohner bzw. in Mio. Euro, VKF, Flächenproduktivitäten, Umsätze und Zentralitä-
ten für die Kommunen Bad Neuenahr-Ahrweiler und Remagen nach den zwei Szenarien
beinhalten keinedei Erkenntnisgewinn: Die Umsätze und Zentralnäten bleiben in den
beiden Szenarien unverändert.

Nicht nachvollziehbar ist, welche Quelle und welchen Stand die Einwohnerzahlen für

Kommunen aufweisen und ob in diesen nur die Hauptwohnsitze berücksichtigt sind.
Für die Stadt Sinzig wird jedoch durch den Bezug zum EHK Sinzig 2016 klar, das die
Bevölkerung auf Angaben der Stadt Sinzig (Stand 01.04.2015) basiert. Nach Angaben
des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz betrug die Einwohnerzahl der Stadt Sin-
zig am 30.12.2014 17.226 bzw. am 31.12.2015 17.330 Einwohner und somit rd. 600
bzw. rd. 500 Einwohner weniger als nach Angaben der Stadt Sinzig. Diese Diskrepanz
wird im VG Sinzig 2016 nicht weiter thematisiert. Das Kaufkraftpotenzial der Stadt wird
unter Verwendung der Einwohnerdaten der Stadt Sinzig höher ausfallen, als unter Ver-
wendung der Daten des Statistischen Landesamtes.

Nicht valide erscheint zudem der Vergleich der Bestands- und Umsatzwerte aus den
jeweiligen Einzelhandelskonzepten mit unterschiedlichen Erarbeitungsjahren.

Grundsätzlich stellt sich für die Tabellen 6 und 7 die Frage der Notwendigkeit und
Sinnhaftigkeit.

Der Vergleich der Zentralitäten der Tabellen 8, 9 und 10 ist irreführend: Während Ta-
belle 8 vom Bestand 2015 ausgeht, suggeriert Tabelle 9 eine negative Entwicklung der
Zentralität, die zwei entscheidende Aspekte außer Acht lässt:
Zum einen wird - wie in der Anmerkung zu Tabelle 9 auf S. 22 korrekt vermerkt - nicht
die Leistungsfähigkeit der Anbieter Edeka und insbesondere Aldi berücksichtigt. Dies
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m

bedeutet, dass der Umsatzverlust durch den Betriebsabgang durch die höhere Leis-
tungsfähigkeit der beiden Anbieter zunächst höher ausfallen müsste, als in Tabelle 9
dargestellt.
Zum anderen wird jedoch suggeriert, dass die in Sinzig in Betrieb verbleibenden Be-
standsstrukturen (Kaufland, Rewe, Penny etc.) nicht in der Läge wären, einen gröl3eren
Teil des ehemals durch Aldi und Edeka erwirtschafteten Umsatzes an sich zu binden.

Damit wird eine Höhe des Zentralitätsabfalls i. S. der Notwendigkeit des Vorhabens
suggeriert, das keinesfalls als realitätsnah eingestuft werden kann.
In Tabelle 10 wird sodann der durch die Erweiterung zusätzlich zu erwartende Vorha-
benumsatz - dessen methodische Ableitung weder sachgerecht noch fachspezifisch
geeignet ist (vgl. Ausführungen Kapitel 3.4) - ohne Berücksichtigung absatzwirtschaftli-
cher Auswirkungen auf die Bestandsstrukturen aufgeschlagen.
Eine entsprechende methodische Vorgehensweise ohne entsprechende erläuternde
Kommentare erscheint sachlich nicht korrekt bzw. nicht seriös und suggeriert nicht
sachgerechte Tatsachen.

Für eine sachgerechte Beweitung des Vorhabens2' sind auch die perspektivischen Ent-
wicklungen in Sinzig bzw. im Einzugsgebiet bis zur Marktreife des Vorhabens zu
berücksichtigen. Dies betrifFt auch die Veränderungen im Nachfragevolumen bis zur
vollständigen Marktwirksamkeit des Vorhabens. Diesbezüglich relevante Faktoren sind
insbesondere die Bevölkerungszahl im Einzugsgebiet, die Kaufkraftentwicklung pro
Einwohner in relevanten Sortimentsbereichen sowie das Kaufverhalten der Bevölkerung
auch nach Vertriebslinie (Online vs. Offline).
Nach Ausführungen im VG Sinzig 2016 wird mit einer Realisierung des Vorhabens bis
2fü7 gerechnet (S. 23) und bis dahin von einer positiven Bevölkerungsentwicklung
bzw. höheren Kaufkraft ausgegangen.
Auf Basis der in den letzten Jahren positiven Entwicklung des Ausgabevolumens im
Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel sowie im Sortiment Drogeriewaren ist
nach Einschätzung von Stadt + Handel weiteföin von einer positiven Entwicklung aus-
zugehen. Die Marktanteile des Online-Handels werden nach Einschätzung von
Stadt + Handel im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel sowie im Sortiment
Drogeriewaren - aiisgföpnd von einem geringen Niveau - in den nächsten Jahren
leicht zunehmen. Somit sind die diesbezüglichen Ausführungen des VG Sinzig 2016,
wenngleich sehr kurz geraten, noch valide und nachvollziehbar.
Demnach erscheinen die Annahmen zu Kaufkraft- und Bevölkerungsentwicklung des
VG Sinzig 2016 i. S. eines Worts Case-Ansatzes korrekt, wenngleich zu bemängeln ist,
dass die Annahme einer Marktwirksamkeit des Vorhabens im Jahr 2017 durch das VG

Sinzig 2016 als nicht realistisch einzuschätzen ist.
Zudem ist durch die Diskrepanz zwischen den Einwohnerangaben der Stadt Sinzig und
des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (s. o.) die Datengrundlage für die Beur-

21 Huma-Urteil vom 01 .1 2.2fü 5 - AZ 10 D 91/1 3.NE.
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teilung eines Worst Case-Ansatzes nicht abschließend nachvollziehbar und valide.

Somit sind die Grundlagen für eine Prognose der Nachfragesituation i. S. eines rea-
litätsnahen Worst Case zwar gewürdigt, aber nicht abschließend nachvollziehbar
und valide.

Zusammenfassende Bewertung

Die Analyse der Nachfragesituation basiert teilweise auf nicht sachgerechten Daten-
grundlagen, wenngleich die Ableitungen entsprechender Kennziffem zumindest noch
nachvollziehbar sind. Durch fachspezifisch nicht geeignete methodische Ansätze und
fehlende Edäuterungen werden Tatsachen und Kennwerte suggeriert, die als nicht kor-
rekt und nicht sachgerecht einzuordnen sind.
Die Grundlagen für eine Prognose der Nachfragesituation i. S. eines realitätsnahen
Worst Case werderi zwar gewürdigt, sind aber nicht abschließend nachvollziehbar und
valide.

3.4 Prognose des Vorhafünumsatzes

Sachverhalt

w

s

,Ausgehend von der sortimentsspezifischen FlächenproduMvität k5nnen durch das
Vorhaben auf den zusäb/ichen Verkauf;flüchen folgende zusüb/id»e Umsabe ange-
nommen werden: ... "(VG Sinzig 2016, S. 24).

Es werden für die zusätzlichen durch das Vorhaben entstehenden sortimentsspezifi-
schen Verkaufsflächen die Umsätze dargestellt:

34



Stadt + Handel

Tabell* 4: Sortimentsspezifische Umsatzprognose der Erweiterungsfüchen des Vorhabens
nach VG Sinzig 2016 und ableitbare Flächenproduktivitäten

Zusätzliche VKF Umsatzprognose

l ldurch Planvorhaben

in mz

1.767

Ableitbare Flä-

chenproduktivität

in Euro/ma VKF l
3.745

s.igo

3.045

2.900

2.280

2.180

4.685

4.065

2.705

845

2.600

1.700

7.100

in Mio. Euro

6,617

0,919

0,74

0,264

0,18

0,133

0,253

0,183

0,1

0,027

0,078

0,051

0,071

0,023

9,639

Sortiment

Nahrungs- und Genussmittel

Drogeriewaren

Textil, Bekleidung

Spielwaren

Geschirr, Hausrat GPK

Grün Indoor, Zoobedarf

Bücher, Schreibwaren, PBS

Elektrohaushaltsgeräte
Schuhe/Lederwaren

Grün Outdoor, Gartenbedarf

Sport

BeFwareri

Neue Medien

Baumarktsortimente

I'?
Quelle:

177

243

91

79

61

54

45

37

32

30

30

10

10

2.666

2.300

3.616 ill l

Eigene Darstellung auf Basis VG Sinzig 2016, S. 24.
Flächenproduktmitäten auf 5 Euro gerundet.

,Die Rechtsprechung vedangt, bei der Bewertung eines Vorhabens von den maximal
mög/ichen absabwirbd»aftlichen und sffidtebaulichen Auswirkungen auszugehen
l Worst-Case-Szenario'). Damit sofl w;»rhindert werden, dass neue Vorhaben durch An-
satz niedriger Fläd»enprodujr6viffiten klein gered»net werden. Diese Gefahr besteht im
vorflegenden Fa// nicM, da die e/evanten Anbieter auf dem Rick-Gelände bereits in Sin-
zig tätig sind und ihre F/ächenproduktivität durd» angestrebte Flächenvergrößerungen
eher geringer würde. "(VG Sinzig 201 6, S. 25).

,, Derzeit hat der gesamte Einze/hande/ in Sinzig im Sottimemsbereich ,Nahrungs- und
Genussmittel' einen umsab von 3ß227 Mio. 4: daraus ergibt sich eine durd»schnitt/i-
che F/ächenproduktivität von 4.633 Um2 M Diese F/ächenprodukNvität entspricht eher
der von Bad Neuenahr-Ahrwei/er (4. 708 Q a/s der von Remagen (4.223 Q was sidi aus
den jeweiligen F/ächenproduldivitäten derAnbieter erklärt. Diese reichen von maxima-
len 10.000 Um2 für Aldi-Süd über 4.000-5.5m Um2 für Vo/Isorümenter und Soft-

Discounter bis zu 2.3m-2.5m €hn' für großflächige Getränkemärkte und weniger am-
bitionierte Discounterketten. Gnindsätz/ich gi/t, dass die Flächenproduktivität mit
wachsender F/ächengr6ße zwar sinkt, durch die Vergrößerung in der Summe dennoch
abso/ut wä«:hst.?
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Die Ableitung des Anteils auswärtiger Kunden am Gesamtumsatz des kurzfristigen Be-
darfs in Sinzig wird auf Basis einer Kundenbefragung für Kaufland im Rahmen einer
Bachelorarbeit abgeleitet (vgl. VG Sinzig 2016, S. 26).

Sachverhaltseinordnung

Die Ableitung des Anteils auswärtiger Kunden am Gesamtumsatz des kurzfristigen Be-
darfs allein auf die Ergebnisse einer Befragung für Kaufland im Rahmen einer
Bachelorarbeit abzustellen, ist vor dem Hintergrund der Komplexität von kommunalen
und intrakommunalen Kaufkraftströmen im Einzelhandel weder sachgerecht noch vali-
de und kann zudem nicht nachvollzogen werden. Marktanteile des Vorhabens können
auf Basis der verwendeten Daten des VG Sinzig 2016 nicht valide abgeleitet werden.

Mit Ausnahme der Umsatzprognose für das Sortiment Nahrungs- und Genussmittel er-
folgt die Ableitung für die zusätzlichen VKF des Vorhabens auf dem Rick-Gelände
ausschließlich anhand der durchschnittlichen Flächenproduktivitäten des Bestands in
Sinzig (vgl. Tabelle 8, S. 21, VG Sinzig 2016).

Wieder wird nur eine VKF von 2.666 m?', die durch das Vorhaben neu entsteht, für die
Ermittlung der Umsatzprognose zugrunde gelegt. Die Diskrepanz der zusätzlichen sor-
timentsspezifischen VKF (2.666 m2) und der gesamten Erweiterungs-VKF (3.105 m2
VKF) durch das Vorhaben i. H. v. 439 m2 VKF ist weder nachvollziehbar noch plausibel
(vgl. hierzu Ausführungen in Kapitel 3.1).

Die für das Vorhaben ableitbare Flächenproduktivität im Sortiment Nahrungs- und Ge-
nussmittel liegt mit rd. 3.745 Euro/m2 VKF deutlich unter dem Durchschnitt der
Bestandsstrukturen in Sinzig (4.633 Euro/m2 VKF).

Die Argumentation, dass die Gefahr eines ,Kleinrechnens' der Vorhabenumsätze nicht
bestehen würde, da tt ... die re/evanten Anbieter auf dem Rick-Gelände bereits in Sin-

zig tätig sind und ihre Flächenproduktivität durch angestrebte Flächen vergrößerungen
eher geringer würde." ist weder sachlich nachvollziehbar noch entspricht sie den An-
forderungen an einen realitätsnahen VVorst Case.
Zudem betrifFt diese Argumentation nur die Verlagerungsvorhaben und lässt die durch
das Gesamtvorhaben als sehr deutlich ausgeprägt einzuschätzenden Synergieeffekte
für alle Vorhaben die völlig unbewertet.

Nicht sachgerecht ist die isolierte Betrachtung der Erweiterungsfläche der Verlage-
rungsbetriebe Edeka, Aldi und Rossmann. Mit der Verlagerung an den Vorhaben-
standort und den geplanten Verkaufsflächenerweiterungen erfahren die Betriebe
Edeka, Aldi und Rossmann qualitative Änderungen, welche dereri Attraktivität mehr als
unwesentlich steigern dürFte. Somit müsste eine differenzierte Betrachtung für diese
drei Betriebe und deren spezifischer Umsatzentwicklung erfolgen, so dass die mit einer
höheren Ausstrahlungskraft ausgestatteten drei Betriebe korrekt in die Berechnung der

W

s

s

s
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Auswirkungen unter Berücksichtigung der gegebenen städtebaulichen Situation einge-
stellt werden könnten.

s

Dies ist konkret im VG Sinzig 2016 nicht erfolgt:
1. Es liegen keine einzelbetrieblichen sortimentsspezifischen Verkaufsflächen sowohl für
die Bestands- und Erweiterungsvorhaben wie auch die komplett neu anzusiedelnden
Betriebe vor.

2. Es werden keine Angaben zu Gesamtumsätzen wie auch zu sortimentsspezifischen
Umsätzen der einzelnen zu verlagernden und zu erweiternden Betriebe (Aldi, Edeka,
Rossmann) wie auch nicht der einzelnen neu anzusiedelnden Betriebe gemacht.
3. Die isolierte Betrachtung der Erweiterungsflächen der Verlagerungsbetriebe igno-
riert die qualitativen Änderungen der Verlagerungs- und Erweiterungsvorhaben
(modernste Betriebsgebäude, stark einzuschätzende Agglomerationseffekte, gute Ver-
kehrslage) bei der Umsatzentwicklung.

Für die Umsatzprognose der neu hinzutretenden Betriebe werden die Flächenproduk-
tivitäten der entsprprhpnden sortimentsspezifischen Bestandsstrukturen in Sinzig
angesetzt. Auch hierbei wird v. a. die Agglomerationswirkung des Gesamtvorhabens
völlig außer Acht gelassen.

Im Sinne eines realitätsnahen Worts Case hätten für die Umsatzprognosen der Vorha-
benbetriebe als obere Spannweite vor dem Hintergrund der Vorhabenausprägung, der
Agglomerationseffekte und der guten Verkehrslage mehr als die durchschnittlichen
Flächenproduktivitäten der entsprechenden Betreiber angesefö werden müssen. So-
ierri diese nicht bekannt sind, hätten hierfür die durchschnittlichen Flächenproduk-
tivitäten der leistungsfähigsten Betreibers, der realistischer Weise noch für den Vorha-
benstandort als Ansiedlungsbetrieb in Frage kommen würde, zugrunde gelegt werden
müssen.

s Insbesondere in den beiden wesentlichen Sortimentsbereich Nahrungs- und Genuss-
mittel sowie Drogeriewaren ist unter Berücksichtigung der voranstehenden Ausführ-
ungen unter der deutlich überdurchschnittlichen Leistungsfähigkeit des Betreiber Aldi
Süd mit rd. 9.81ü Euro/m"' VKF" sowie der über dem Sinziger Durchschnitt (des Sorti-
mentsbereich Drogerie/Parfümerie/Kosmetik, Apotheke) liegenden Flächenproduk-
tivität von Rossmann23 mit rd. 5.340 Euro/m2 VKF von einer deutlich höheren Umsatz-

leistung des Vorhabens auszugehen, als im VG Sinzig 2016 - unter völliger Verkennung
einer geeigneten fachspezifischen Methode - ermittelt.

:u

23

Berechnungen Stadt + Handel auf Basis EHI 2016.

Berechnungen Stadt + Handel auf Hahn Retail Estate Report 2016/2017.
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Zusammenfassende Bewertung

Die Umsatzprognose für das Vorhaben berücksichtigt weder einen fachlich korrekten
und sachgerechten methodischen Ansatz für die Erweiterungsvorhaben noch für die
Ansiedlungsvorhaben und bildet keinen realitätsnahen Worst Case-Ansatz ab.

Die ermittelten Umsatzprognosen sind als sachlich nicht haltbar und keinesfalls als plau-
sibel einzustufen und bilden keinen realitätsnahen Worst Case-Ansatz ab.

Die Umsatzprognosen dürften insbesondere in den beiden untersuchungsrelevanten
Sortimentsbereichen Nahrungs- und Genussmittel me auch Drogeriewaren deutlich tfö-
her ausfallen, als im VG Sinzig 2016 ermittelt.

Es liegt somit keine zutrefieride Ermittlung des zugrunde liegen Sachverhalts vor. Im
Rahmen der Umsatzprognose wird kein realitätsnaher Worst Case-Ansatz verfolgt. Die
Umsatzprognose ist keinesfalls geeignet, als Basis der Berechnung der absatzwirt-
schaftlichen Auswirkungen des Vorhabens auf dem Rick-Gelände zu fungieren.

3.5 Umsatzumverteilung

Sachveföalt

w

m

M

Für alle Sortimente außer Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren erfolgt
keine Berechnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen mit folgender Begründung:
,, BereiL; beim SorUrnent , Textii Bek/eidung' ergibt sich durch die zusätzlichen 243 m2
VF keine relevante Umsahedagerung. Stattdessen erfo/gt eine überschaubare Minde-
rung der bisherigen Defizite bei der Kaufkraftbindung." (VG Sinzig 2016, S. 27).

Bei den Erläuterungen zur Berechnung und Darlegung der ,,Umsatzvedagerungseffek-
te" werden Aspekte des methodischen Umgangs mit Erweiterungsvorhaben, der
Kundenherkunft, stadtentwicklungspolitischen Ansätzen der Stadt Sinzig und eines ...
absa?irtschaftflcher Entwicklungsspie/raum von zusäufi«:h 5 % ...? (VG Sinzig 2016, S.
28), der als verträglich eingestuft wird, aneinander gereiht.

Wesentlich erscheint, dass bei der dargestellten Umsatzumverteilung (VG Sinzig 2016,
Tabelle 12, S. 29), der Umsatz der Bestandsbetriebe Aldi, Edeka und Rossmann mit in

den Bestandsumsatz der Stadt Sinzig, auf welchen der Vorhabenumsatz umverteilt
wird, eingestellt ist. Die Umsatzumverteilungen werden nur für Sinzig dargestellt und
ermittelt.

Sachverhaltseinordnung

Die Erläuterungen und Ableitungen zur Umsatzumverteilung sind nicht mehr nachvoll-
ziehbar. Es ist trotz fachgutachterlichem Sachverständnis für entsprechend komplexe
Berechnungsmodelle nicht mehr nachvollziehbar,

s
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m

? welcher Vorhabenumsatz,

unter Berücksichtigung von Entwicklungspotenzialen,

o Annahmen zum Ausschluss von absatzwirtschaftlichen Auswirkungen auf Bestands-
strukturen außerhalb Sinzigs,

? Annahmen zu Kaufkraftrückbindungen und

o der Berücksichtigung des Umsatzes der Bestandsbetriebe Aldi, Edeka und Ross-
mann in den Bestandsumsätzen von Sinzig, für welchen absatzwirtschaftliche
Auswirkungen ermittelten werden,

im Berechnungsmodel wie methodisch zusammen hängen und wie eingestellt sind.

Grundsätzlich und unabhängig von der Bewertung der Berechnungsmethodik zur Er-
mittlung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des VG Sinzig 2016 sei jedoch darauf
verweisen, dass die üblicherweise in einen Berechnungsmodel zur Ermittlung absatz-
wiitschaftlicher Auswirkungen zu verwendenden Vorhabendaten, Bestandsverkaufs-
flächen und Besföndsumsätze eines sachgerecht abgeleiteten Untersuchungsraums
sowie weitere Paramete?4 im VG Sinzig 2016 - wie bereits in den Kapiteln 3.1 bis 3.4
dargelegt - als nicht valide, nicht sachgerecht, nicht plausibel einzustufen sind und
auch keinen realitätsnahen Worst Case-Ansatz abbilden. Sie sind damit als Grundlage
für die Bewertung des Vorhabens grundsätzlich fachspezifisch nicht geeignet.

Zusammenfassende Bewertung

Bereits die Eingangswerte und Eingangsparameter für Berechnung der Umsatzumver-
tailung sind - wie bereits in den Kapiteln 3.1 bis 3.4 dargelegt - als nicht valide, nicht
sachgerecht, nicht plausibel einzustufen. Sie bilden keinen realitätsnahen Wort-Case-
Ansatz ab. Sie sind damit als Grundlage für die Bewertung des Vorhabens grundsätzlich
fachspezifisch nicht geeignet.

Die im VG Sinzig 2016 verwendete Methode zur Ermittlung der Umsatzumverteilung ist
grundsätzlich nicht nachvollziehbar und erscheint fachspezifisch nicht geeignet. Die auf
dieser Basis ermittehe Umsatzumverteilung ist nicht nachvollziehbar und grundsätzlich
als nicht valide einzustufen. Sie bildet auch keinen realitätsnahen VVorst Case ab.

Unter diesen Prämissen ist davon auszugehen, dass sich die absatzwirtschaftlichen
Auswirkungen des Vorhabens anders darstellen, als im VG Sinzig 2016 ermittelt.

Unter Berücksichtigung der nach fachlichem Dafürhalten mannigfaltig nicht validen und
nicht korrekten Einschätzungen, Annahmen und Bewertungen sowie nicht sachgerech-
ten methodischen Ansätzen inkl. fehlender Worst Case-Ansätze des VG Sinzig 201 6 ist

24 U. a. Agglomerationswirkungen, großräumige und siedlungsstrukturelle verkehdiche Anbindung der unter-
suchten Betriebe, Wettbevverbsrelevanz der Anbieter und Angebotsstandorte zum Vorhaben etc.
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davon auszugemn, dass die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen für die Bestands-
strukturen in Sinzig deutlich graviererider ausfallen dürFten, als im VG Sinzig 2016
dargestellt.

3.6 Stödtföauliche und landesplanerische Einordnung des Vorhafüns

In Kapitel 1.5 des VG Sinzig 2016 werden die Grundzüge der Fortschreibung des Ein-
zelhandelskonzepts der Stadt Sinzig und die Einordnung des Vorhabens in dieses
dargestellt.

Nach dem VG Sinzig 2016 (S. 12) liegt das Vorhaben im ZVB der Stadt Sinzig.

Nach dem VG Sinzig 2016 (S. 35) sind durch das Vorhaben

1. keine Beeinträchtigungen zentraler Versorgungsbereiche in Sinzig oder Nachbar-
kommunen und

2. keine Beeinträchtigungen der verbrauchernahen Versorgung, sondern vielmehr eine
Stabilisierung und Stärkung derselben,
zu erwarten.

s

m

a Nach dem VG Sinzig 2016 (S. 9) ist das Vorhaben kongruent zu den Zielen des LEP IV
Rheinland-Pfalz (Z 56 - 60).

Sachveföaltseinordnung

Die Ausführungen zur Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts und die Einordnung
des Vorhabens in dieses basieren auf der Entwurfsfassung aus dem Jahr 2015, obwohl
das EHK Sinzig 2016 mit Datum vom 30. Mai 2016 und das VG Sinzig 2016 mit Datum
vom 03. November 2fü6 versehen ist.

Augenscheinlich wurde der Bericht bzw. der entsprechende Berichtsteil des VG Sinzig
2016 seit spätestens Oktober 2015 nicht mehr aktualisiert. Dies erscheint aus fachgut-
achterlicher Sicht nicht nachvollziehbar bzw. deutet darauf hin, dass der fachgut-
achterlichen Sorgfaltspflicht bei der Erarbeitung des VG Sinzig 2016 zumindest an die-
ser Stelle nicht ausreichend Rechnung getragen wurde.

Wie bereits in Kapitel 2.3.3 dargestellt, ist die Einbeziehung des Rick-Geländes in den
zentralen Versorgungsbereich Ortsteil Sinzig nach dem EHK Sinzig 2016 ohne städte-
baulich-funktionale Begründung. Das Rick-Gelände ist nach farhlirhpim Dafürhalten von
Stadt + Handel somit kein Teil des zentralen Versorgungsbereichs Ortsteil Sinzig.

Wie in Kapitel 3.5 dargestellt, ist nach fachgutachtedicher Einschätzung davon auszu-
gehen, dass die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen für die Bestandsstrukturen in
Sinzig deutlich gravierender ausfallen dürften, als im VG Sinzig 2016 dargestellt. Nega-
tive städtebauliche Auswirkungen auf den Bestand und die Entwicklungsmöglichkeiten
des zentralen Versorgungsbereichs Or'tsteil Sinzig wären demnach, ebenso wie negati-
ve Auswirkungen auf die verbrauchernahe Versorgung, nicht auszuschließen.

u

s
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?u Das Vorhaben stünde demnach Z 58 (städtebauliches Integrationsgebot), Z 60 (Nicht-
beeinträchtigungsverbot) und Z 61 (Agglomerationsverbot) des LEP IV Rheinland-Pfalz

entgegen.

Zusammenfassende Bewertung

Der Vorhabenstandort Rick-Gelände ist nach fachlichem Dafüföatten nicht Teil des ZVB

Ortsteil Sinzig.

Nach fachgutachterlicher Einschätzung k6nnen durfö das Vorhaben negative städte-
bauliche Auswirkungen auf den Bestand und die Entwicklungsmöglichkeiten zentraler
Versorgungsbereiche in Sinzig ebenso wie negative Auswirfüngen auf die verbraucher-
nahe Versorgung in Sinzig resultieren.

Das Vorhaben stünde damit den Zielen Z 58 (städtebauliches Integrationsgebot), Z 60
(Nichtbeeinträchtigungsverbot) und Z 61 (Agglomerationsverbot) des LEP IV Rheinland-
Pfalz entgegen.

3.7 Fazit der Plausföilitätsprüfung des Verträglichkeitsgutachtens / Aus-
wirkungsanalyse Sinzig - ,Nahversorgungszentrurr! Dreifaltigkeits-
weg

Die Vorhabenplanung ist durch die Darstellung im VG Sinzig 2016 nur sehr einge-
schränkt nachvollziehbar. Nicht ableitbar sind die sortimentsspezifischen VKF der
einzelnen Betriebe. Dies stellt einen gravierenden Mangel des Gutachtens dar, da hier-
durch eEne wesentliche Grundlage zur Ermittlung der Umsatzprognosen für die
einzelnen Betriebe nicht nachvollziehbar ist und somit nicht auf Validität geprüft wer-
den kann.

Ein weiterer gravierender Fehler ist die Diskrepanz von 439 m2 VKF zwischen der ge-
samten Erweiterungs-VKF des Vorhabens und der sortimentsspezifischen Erweiterungs-
VKF des Vorhabens. Da die sortimentsspezifische Erwenerungs-VKF im VG Sinzig die
Grundlage zur Ermittlung des zusätzlichen umverteilungsrelevanten Vorhabenumsatzes
bildet, ist dieser Fehler graväerend, da der Umsatz von 439 m2 VKF nicht weiter be-
trachtet wird.

Bezgl. einer seitens der Rechtsprechung geforderten realitätsnahen Worst Case-
Betrachtung ist festzuhalten: Bei der Darstellung des Vorhabens im VG Sinzig 2016
wird niföt thematisiert, dass nach den Verlagerungen von Aldi und Rossmann von der
Kripper Straße wie auch von Edeka in das ,Nahversorgiingeiypntrum' Dreifaltigkeitsweg
die Nachnutzungsm6glichkeiten der Altimmobilien durch Einzelhandelsbetriebe bau-
rechtlich grundsätzlich weiter rrföglich bleiben. Dies wird im VG Sinzig 201 6 nicht bzw.
nicht ausreichend gewürdigt, so dass bereits bei den Vorhabendaten keine realitätsna-
he Worst Case-Betrachtung vorliegt.
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Somit wird im VG Sinzig 2016 schon bei der grundlegenden Darstellung des Vorhabens
keine geeignete Methode gewählt und keine zutreffende Errnittlung des zugrunde lie-
genden Sachveföalts erreicht.

Die Ableitung des Untersuchungsgebiets ist im VG Sinzig 2016 nur eingeschränkt nach-
vollziehbar, erscheint nicht valide und nicht sachgerecht. Die Wettbewerbsstrukturen in
diesem Untersuchungsgebiet sind nur teilweise nachvollziehbar, eine Unterteilung nach
untersuchungsrelevanten Lagen ir+t nicht gegeben. Entsprechende Angaben im EHK
Sinzig 2016 sind widersprüchlich zum VG Sinztg 2016, graväerender sind jedoch ent-
sprechende widersprüchliche Angaben innerhalb des VG Sinzig 2fü 6.
Die Ableitung des Untersuchungsgebiets erFolgt nicht anhand einer fachspezifisch ge-
eigneten Methode. Die untersuchungsrelevanten Bestandsdaten sind nur unzureichend
ermittelt und nicht nachvollziehbar. Die Darstellung der Wettbewerbssituation als
Grundlage für die Berechnung absatzwirtschaftlicher Auswirkungen ist demnach nicht
nachvollziehbar, nicht sachgerecht und nicht valide.

Die Analyse der NachfragesRuation basiert teilweise auf nicht sachgerechten Daten-
grundlagen, wenngleich die Ableitungen entsprechender Kennziffem zumindest noch
nachvollziehbar sind. Durch fachspezifisch nicht geeignete methodische Ansätze und
fehlende Erläuterungen werden Tatsachen und Kennwerte suggeriert, die als nicht kor-
reßct und nicht sachgerecht einzuordnen sind.
Die Grundlagen für eine Prognose der Nachfragesituation i. S. eines realitätsnahen
Worst Case werden zwar gewürdigt, sind aber nicht abschließend nachvollziehbar und
nicht valide.

Die Umsatzprognose für das Voföaben berücksichtigt weder einen fachlich korrekteri
und sachgerechten methodischen Ansatz für die Erweiterungsvorhaben noch för die
Ansiedlungsvorhaben und bildet keinen realitätsnahen Worst Case-Ansatz ab.
Die errnittelten Umsatzprognosen sind als sachlich nicht haltbar und keinesfalls als plau-
sibel einzustufen und bilden keinen realitätsnahen Worst Case-Ansatz ab.

Die Umsatzprognosen dürften insbesondere in den beiden untersuchungsrelevanten
Sortimentsbereichen Nahrungs- und Genussmittel wie auch Drogerievvareri deutlich tfö-
her ausfallen, als im VG Sinzig 2016 ermittelt.
Es liegt somit keine zutreHende Ermittlung des zugrunde liegen Sachveföalts vor. Im
Rahmen der Umsatzprognose wird kein realitätsnaher Worst Case-Ansatz vedolgt. Die
Umsatzprognose ist keinesfalls geeignet, als Basis der Berechnung der absatzwirt-
schaftlichen Auswirkungen des Vorhabens auf dem Rick-Gelände zu fungieren.

Bereits die Eingangswerte und Eingangsparameter für die Berechnung der Umsatzum-
verteilung (s. o.) sind als nicht valide, nicht sachgerecht und nicht plausibel einzustufen.
Sie bilden keinen realitätsnahen Worst Case-Ansatz ab. Sie sind damit als Grundlage für
die Bewertung des Vorhabens grundsätzlich fachspezifisch nicht geeignet.
Die im VG Sinzig 2016 verwendete Methode zur Errnittlung der Umsatzumverteilung ist
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grundsätzlich nicht nachvollziehbar und erscheint fachspezifisch nicht geeignet. Die auf
dieser Basis ermittelte Umsatzumverteilung ist nicht nachvollziehbar und grundsätzlich
als nicht valide einzustufen. Sie bildet auch keinen realitätsnahen Worst Case ab.

Unter diesen Prämiuen ist davon auszugehen, dass sich die absatzmrtschaftlidien
Auswirkungen des Vorhabens anders darstellen, als im VG Sinzig 201 6 ermittelt.
Unter Berücksichtigung der nach fachlichem Dafürhalten mannigfaltig nicht validen und
nicht korrekten Einschätzungen, Annahmen und Bewertungen sowie nicht sachgerech-
ten methodischen Ansätzen inkl. «ehlender Worst Case-Ansätze des VG Sinzig 201 6 ist
davon auszugehen, dass die absatzwirtscha'ftlichen Auswirkungen für die Bestands-
strukturen in Sinzig deutlich gravierender ausfallen dürFten, als im VG Sinzig 2016
dargestellt.

Der Vorhabenstandort Rick-Gelände ist nach fachlichem Dafürhalten nicht Teil des ZVB

Ortsteil Sinzig.
Nach fachgutachterlicher Einscfützung können durch das Vorhaben negative städte-
bauliche Ausmrkungen auf den Bestand und die Entwicklungsm%lichkeiten zentraler
Versorgungsbereiche in Sinzig ebenso wie negative Auswirkungen auf die verbraucher-
nahe Versorgung in Sinzig resultieren.
Das Vorhaben stünde damit den Zielen Z 58 (städtebauliches Integrationsgebot), Z 60
(Nichtbeeinträchtigungsverbot) und Z 61 (Agglomerationsverbot) des LEP IV Rheinland-
Pfalz entgegen.
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4 Zusammenfassung

Stadt + Handel wurde beauftragt, die wesentlichen Annahmen und Parameter des EHK Sin-
zig 2016 und des VG Sinzig 2016 zu überprüfen und kritisch zu würdigen. Hierbei wurde
auch die konzeptionelle Einordnung des Vorhabenstandorts Rick-Gelände in den ZVB Orts-
teil Sinzig bewertet.

Die Fortschreibung des Finzplhandelskonzepts der Stadt Sinzig aus dem Jahr 2010 durch
das EHK Sinzig 2016 scheint vorrangig dem Zweck zu dienen, die konzeptionellen Rah-
menbedingungen für die Voföabenentwicklung auf dem Rick-Gelände zu schaffen und
somit die Kongruenz des Vorhabens mit den Zielen und Grundsätzen des LEP IV Rheinland-
Pfalz herzustellen.

Das EHK Sinzig 2016 weist nach fachlichem Dafürhalten mehrere inhaltliche Aspekte auf,
die nicht sachgerecht, nicht nachvollziehbar und nicht valide sind:

Ein wesentlicher Mangel bei der Darstellung und Bewertung der einzelhandelsrelevanten
Kennziffern ist, dass im EHK Sinzig 2016 offensichtlich keine eigene Berechnung der Umsät-
ze der Bestandsbetriebe vorgenommen wurde, sondern auf Bestandsumsätze der GfK für
Sinzig zurückgegriffen wurde. Somit düften auch keine Umsatzschätzungen für Einzelbe-
triebe bzw. städtebauliche Lagen vodiegen, zumindest wird dies im EHK Sinzig 2016 nicht
ersichtlich. Eine zumindest lagebezogene Umsatzdarstellung stellt eine wesentliche Grund-
lage für eine sachgerechte und valide Bewertung der Auswirkungen eines geplanten
Einzelhandelsvorhabens dar. Somit ist nicht auszuschlief3en, dass bereits in der Datenbasis

des EHK Sinzig 2016 ein gravierender Mangel vorliegt, der sich demnach direkt auf das VG
Sinzig 2016 überträgt.

Angesichts der reglementierenden Rahmenbedingungen (Einwohnerrückgang und negati-
ver Pendlersaldo) wird deutlich, dass zusätzliche Verkaufsflächen kaum zu einer weiteren

Steigerung der derzeitigen Zentralität in Sinzig führen werden, sondern maßgeblich um-
satzumverteilungen auslösen werden. Diese tre(fen auf ein quantitativ bereits
überdurchschnittlich besetztes Marktumfeld, so dass absehbar mit Marktaufgaben zu rech-
nen wäre.

Der ZVB Ortsteil Bad Bodendorf entspricht nicht den Anforderungen, die seitens der
Rechtsprechung an einen ZVB formuliert werden. Die Ausweisung des ZVB Ortsteil Bad
Bodendorf ist nach fachlichem Dafürhalten nicht begründbar.

Das Rick-Gelände weist keinen unmittelbaren wie auch keinen mittelbaren fußläufig edeb-
baren städtebaulich-funktionalen Zusammenhang mit den zentralen Bereichen des
zentralen Versorgungsbereichs an der Achse Mühlenbachstraße, Markt, Bachovenstraße
auf.

Die Entwicklung des Vorhabens auf dem Rick-Gelände wird nicht zu einer Stärkung des
zentralen Versorgungsbereichs in seiner Gesamtheit beitragen, vielmehr ist von einer
Schwächung, insbesondere der Kernstadt/Altstadt und des Standorts Rewe auszugehen.
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Somit ist auch ein ,,Anschmiegen" des Rick-Geländes an den ZVB Ortsteil Sinzig nicht er-
kennbar.

Eine Einbeziehung des Rick-Geländes in den zentralen Versorgungsbereich Ortsteil Sinzig
nach dem EHK Sinzig 2016 ist somit ohne städtebaulich-funktionale Begründung. Das Rick-
Gelände ist nach fachlichem Dafürhalten von Sfödt + Handel somit kein Teil des zentralen

Versorgungsbereichs Ortsteil Sinzig.

Das VG Sinzig 2016 weist mannigfaltige inhaltliche und methodische Mängel sowie Fehlein-
schätzungen auf:

Die Vorhabenplanung ist durch die Darstellung im VG Sinzig 2016 nur sehr eingeschränkt
nachvollziehbar. Nicht ableitbar sind die sortimentsspezifischen VKF der einzelnen Betriebe.
Dies stellt einen gravierenden Mangel des Guföchtens dar, da hierdurch eirie wesentliche
Grundlage zur Errnittlung der Umsatzprognosen für die einzelnen Eletriebe nicht nachvoll-
ziehbar ist und somit nicht auf Validität geprüft werden kann.
Ein weiterer gravierender Fehler ist die Diskrepanz von 439 m2 VKF zwischen der gesamten
Erweiterungs-VKF des Vorhabens und der sortimentsspezifischen Erweiterungs-VKF des
Vorhabens. Da die sortimentsspezifische Erweiterungs-VKF im VG Sinzig die Grundlage zur
Ermittlung des zusätzlichen umverteilungsrelevanten Vorhabenumsatzes bildet, ist dieser
Fehler gravierend, da der Umsatz von 439 m2 VKF nicht weiter betrachtet wird.
Bezgl. einer seitens der Rechtsprechung geforderten reamätsnahen Worst Case-
Betrachtung ist festzuhalten: Bei der Darstellung des Vorhabens im VG Sinzig 2016 wird
nicht thematisiert, dass nach den Verlagerungen von Aldi und Rossmann von der Kripper
Straße wie auch von Edeka in das ,Nahversorgungszentrum' Dreifaltigkeitsweg die Nach-
nutzungsmöglichkeiten der Altimmobilien durch Einzelhandelsbetriebe baurechtlich
grundsätzlich weiter möglich bleiben. Dies wird im VG Sinzig 2016 nicht bzw. nicht ausrei-
chend gewürdigt, so dass bereits bei den Vorhabendaten keine realitätsnahe VVorst Case-
Betrachtung vorliegt.
Somit wird im VG Sinzig 2016 schon bei der grundlegenden Darstellung des Vorhabens
keine geeignete Methode gewählt und keine zutreffende Ermittlung des zugrunde liegen-
den Sachverhalts erreicht.

Die Ableitung des Untersuchunge+gpbipfq erfolgt nicht anhand einer fachspezifisch geeigne-
ten Methode. Die untersuchungsrelevanten Bestandsdaten sind nur unzureichend ermittelt
und nicht nachvollziehbar. Die Darstellung der Wettbewerbssituation als Grundlage für die
Berechnung absatzwirtschaftlicher Auswirkungen ist demnach nicht nachvollziehbar, nicht
sachgerecht und nicht valide.

Die Anatyse der Nachfragesituation basiert teilweise auf nicht sachgerechten Datengrund-
lagen, wenngleich die Ableitungen entsprechender Kennziffern zumindest noch
nachvollziehbar sind. Durch fachspezifisch nicht geeignete methodische Ansätze und feh-
lende Edäuterungen werden Tatsachen und Kennwerte suggeriert, die als nicht korrekt und
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nicht sachgerecht einzuordnen sind.
Die Grundlagen für eine Prognose der Nachfragesituation i. S. eines realitätsnahen Worst
Case werden zwar gewürdigt, sind aber nicht abschließend nachvollziehbar und nicht
valide.

Die Umsatzprognose für das Vorhaben berücksichtigt weder einen fachlich korrekten und
sachgerechten methodischen Ansatz für die Erweiterungsvorhaben noch für die Ansied-
lungsvorhaben und bildet keinen realitätsnahen Worst Case-Ansatz ab.
Die ermittelten Umsatzprognosen sind als sachlich nicht haltbar und keinesfalls als plausibel
einzustufen und bilden keinen realitätsnahen Worst Case-Ansatz ab.

Die Umsatzprognosen dürFten insbesondere in den beiden untersuchungsrelevanten Sorti-
mentsbereichen Nahrungs- und Genussmittel wie auch Drogeriewaren deutlich höher
ausfallen, als im VG Sinzig 2016 ermittelt.
Es liegt somit keine zutreffende Ermittlung des zugrunde liegen Sachverhalts vor. Im Rah-
men der Umsatzprognose wird kein realitätsnaher Worst Case-Ansatz vefolgt. Die
Umsatzprognose ist keinesfalls geeignet, als Basis der Berechnung der absatzwirtschaftli-
chen Auswirkungen des Vorhabens auf dem Rick-Gelände zu fungieren.

Somit sind bereits die Eingangswerte und Eingangsparameter für Berechnung der Um-
satzumverteilung als nicht valide, nicht sachgerecht und nicht plausibel einzustufen. Sie
bilden keinen realitätsnahen Wort-Case-Ansatz ab. Sie sind damit als Grundlage für die
Bewertung des Vorhabens grundsätzlich fachspezifisch nicht geeignet.
Die im VG Sinzig 2016 verwendete Methode zur Ermittlung der Umsatzumverteilung ist
grundsätzlich nicht nachvollziehbar und erscheint fachspezifisch nicht geeignet. Die auf die-
ser Basis ermittelte Umsatzumverteilung ist nicht nachvollziehbar und grundsätzlich als nicht
valide einzustufen. Sie bildet auch keinen realitätsnahen Worst Case ab.

Unter diesen Prämissen ist davon auszugehen, dass sich die absatzwirtschaftlichen Auswir-
kungen des Vorhabens anders darstellen, als im VG Sinzig 2016 ermittelt.
Unter Berücksichtigung der nach fachlichem Dafürhalten mannigfaltig nicht validen und
nicht korrekten Einschätzungen, Annahmen und Bewertungen sowie nicht sachgerechten
methodischen Ansätzen inkl. fehlender Worst Case-Ansätze des VG Sinzig 2016, ist davon
auszugehen, dass die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen für die Bestandsstrukturen in
Sinzig deutlich gravierender ausfallen dürften, als im VG Sinzig 2016 dargestellt.

Der Vorhabenstandort Rick-Gelände ist nach fachlichem Dafürhalten nicht Teil des ZVB

Ortsteil Sinzig.

Nach fachgutachterlicher Einschätzung können durch das Vorhaben negative städtebauli-
che Auswirkungen auf den Bestand und die Entwicklungsmöglichkeiten zentraler
Versorgungsbereiche in Sinzig ebenso wie negative Auswirkungen auf die verbrauchernahe
Versorgung in Sinzig resultieren.
Das Vorhaben stünde damit den Zielen Z 58 (städteibaiiliches Integrationsgebot), Z 60
(Nichtbeeinträchtigungsverbot) und Z 61 (Agglomerationsverbot) des LEP IV Rheinland-
Pfalz entgegen.
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Das Enze/hande/s- und Zentrenkonzept Stadt Sinzig - Genehmigungsfassung (30. Mai
2016) und das Verträg/ichkeib;gutaditen / Ausvvirkungsana/ysp Sinzig - Nahversor-
gungszentnim DreWa/tigkeitsweg (03. November 2016), beide erstellt durch die bdS
Kommunalberatung und Einzelhandelsstrukturgutachten, Münster, sind in sich nicht
plausibel, weisen zahlreiche gravierende Fehleinschätzungen auf und leiden deutlich
unter fachlichen und methodischen Mängeln.

Nach fachgutachtedichem Dafürhalten sind beide Gutachten somit nicht geeignet, im
Rahmen eines Bauleitplanverfahrens als Bewertungs- und Abwägungsgrundlage zu fun-
gieren.
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